












 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 24.10.2018 
 SR/BerVoSr/036/2018 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

08.11.2018 Ö 

 
 
Verfasser:   Susanne Born  FB/Az: 10.01.04 
 
 

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 
 

Zusammenfassung:  Pflichtgemäßer Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 
aus der Sitzung vom 30.08.2018 
  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Jakubczak, Lutz am 18.10.2018 
Voß, Bürgermeister am 24.10.2018 
 

 

Sachverhalt: 
 
TOP 6.2 Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes 
LauenburgischeSeen – Mitgliedschaften im Begleitausschuss 
 
Es war nichts zu veranlassen. 
 
 
TOP 8 Teilnahme des Schulträgers an den Schulkonferenzen der 
Lauenburgischen Gelehrtenschule 
 
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 24.09.2018 entsprechend beschlossen; 
die Schule wurde am 26.09.2018 darüber unterrichtet. 
 
 
TOP 9 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Diakonischen Werk 
Herzogtum Lauenburg und der Stadt Ratzeburg, hier: Besetzung des 
Kuratoriums 
 
Der Diakonie wurde der Beschluss mitgeteilt. 
 
 
TOP 10 Besetzung der Jury Sportlerehrung 
 
Es war nichts zu veranlassen. 

Ö  4Ö  4
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TOP 11.1 Kindertagesstätten; hier: Besetzung der Beiräte 
 
Alle Kindertagesstätten erhielten am 12.09.2018 eine Mitteilung auf der Grundlage 
des Beschlusses. 
 
 
TOP 11.2 IV. Satzung zur Änderung der Satzung für den Kindergarten der Satdt 
Ratzeburg vom 30.09.2009 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 10.09.2018 und die Stadtvertretung 
hat in ihrer Sitzung am 24.09.2018 entsprechend beschlossen. Die Veröffentlichung 
der Änderungssatzung ist erfolgt. 
 
 
TOP 11.3 Kindertagesstätten; hier: Elternentgelte 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 10.09.2018 entsprechend 
beschlossen. 
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 24.09.2018 einen abweichenden 
Beschluss gefasst. Der Beschluss der Stadtvertretung wurde allen Trägern am 
25.09.2018 mitgeteilt. 
 
 
TOP 11.4 Kindertagesstätten; hier: Antrag der Kirchengemeinde St. Petri 
 
Die Kirchengemeinde St. Petri wurde mit Schreiben vom 14.09.2018 über den 
Beschluss informiert. 
 
 
TOP 12 II. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die 
Bildung eines Jugendbeirates vom 30.09.2014 
 
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 24.09.2018 entsprechend beschlossen; 
die Änderungssatzung wurde veröffentlicht. 
 
Der Jugendbeirat hat mit Mitteln der Partnerschaft für Demokratie Stadt Ratzeburg 
und Amt Lauenburgische Seen alle wahlberechtigten Jugendlichen  (in Ratzeburg 
und in den Schulverbandsgemeinden) zur Abgabe von Wahlvorschlagen und zur 
Teilnahme an der Wahl schriftlich aufgefordert. Die Wahl zum Jugendbeirat findet im 
November 2018 in den Schulen, im Stellwerk und im Rathaus mit abschließender 
Bekanntgabe der Ergebnisse am 23.11.2018 statt.  
 
 
TOP13 Präventionsprojekt gegen Kinderarmut 
 
Es war nichts zu veranlassen. 
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Mitgezeichnet haben: 
  
 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 24.10.2018 
 SR/BerVoSr/037/2018 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

08.11.2018 Ö 

 
 
Verfasser:   Susanne Born  FB/Az: 10.01.04 
 
 

Bericht der Verwaltung allgemein 
 

Zusammenfassung: Aus gegebener Veranlassung ist wie folgt zu berichten 
  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Jakubczak, Lutz am 19.10.2018 
Voß, Bürgermeister am 24.10.2018 
 

 

Sachverhalt: 
 
Kindertagesstätte der AWO,  „Die Wilde 13“ 
 
Der „Rückumzug“ in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte im Giesensdorfer Weg ist im 
September 2018 erfolgt. Der Betrieb konnte dort ohne Komplikationen wieder aufgenommen 
werden. Die Rückgabe der Räumlichkeiten der Übergangskita in der Gr. Kreuzstraße erfolgte 
zum 30.09.2018. 
 
 
Ratzeburger Ruderakademie 
 
Durch einen schleichenden Rohrbruch im Kellergeschoss der Ruderakademie, Bereich 
Sportmedizin, hat sich über einen längeren Zeitraum Wasser in der Konstruktion verteilt, 
sodass nach anschließender gutachterlicher Beurteilung dieser Bereich komplett saniert 
werden muss. Die Kosten hierfür werden vom Versicherer getragen.  
 
Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen Gelehrtenschule 
 
Die Stadtverwaltung hält die Verstärkung der Schulsozialarbeit der LG für erforderlich, um 
den steigenden Anforderungen in dieser – auch nach Wiedereinführung von G 9 – 
voraussichtlich wieder auf rund  900 Schüler/-innen anwachsenden Schule gerecht zu 
werden und die Arbeit weiter vertiefen zu können. Dies soll zu Beginn des Jahres 2019 
Gegenstand von Beratungen im ASJS werden.  
 
 
 

Mitgezeichnet haben: 
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 18.10.2018 
 SR/BerVoSr/035/2018 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

08.11.2018 Ö 

 
 
Verfasser:   Astrid Jessen  FB/Az: 20 00 05 
 
 

Bericht der Verwaltung; hier: Jährlicher Schulbericht 
(Abschlussbericht 2018) 
 

Zusammenfassung: 
Berichterstattung gemäß Vorgaben des Herrn Bürgermeister  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Jakubczak, Lutz am 17.10.2018 
Voß, Bürgermeister am 18.10.2018 
 

 

Sachverhalt: 
Aufgrund der Sachthemen wird die Abwicklung des Berichtswesens gegenüber dem ASJS 
durchgeführt. Ihm ist jährlich zweimal ein schriftlicher Bericht vorzulegen. 
 
Der Jährliche Schulbericht (Abschlussbericht 2018) ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.  
 
 

Mitgezeichnet haben: 
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Jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht 2018) 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
 

1. Schulen und Schulverwaltung 

2. Schulverband Ratzeburg 

3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung 

3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume 
3.2 Schülerzahlenentwicklung 

4. Klassenfrequenzen 

5. Schülerbeförderungskosten 

5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten  
5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten 

 
6. Schülerwanderbewegungen 

6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen 
6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen 

 
 
 
1. Schulen und Schulverwaltung  

 
Die Stadt Ratzeburg ist seit dem 01.01.1974 mit 17 Umlandgemeinden Mitglied im Schulverband 
Ratzeburg.  
 
Der Schulverband Ratzeburg ist Träger der Grundschule Ratzeburg mit den Standorten Vorstadt und 
St. Georgsberg, des Förderzentrums mit Förderschule „Pestalozzischule“ sowie der 
Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen und der Offenen Ganztagsschule.  
 
Der Schulverband wird durch die Stadt Ratzeburg verwaltet, die hierfür einen Verwaltungs- und 
Betriebskostenbeitrag in Höhe von 10,40 v. H. des Haushaltssolls des Verwaltungshaushaltes des 
Schulverbandes erhält (im Haushaltsjahr 2018 sind das  452.500,00 €.) 
 
Die Stadt Ratzeburg ist Schulträgerin für das Gymnasium „Lauenburgische Gelehrtenschule“  
(Übernahme vom Kreis Herzogtum Lauenburg am 01.08.2009).  

 
 
 
2. Schulverband 

 
Das Haushaltsvolumen des Schulverbandes beläuft sich 2018 in Einnahme und Ausgabe  
 
im Verwaltungshaushalt auf   5.195.300,00 € und 
im Vermögenshaushalt auf   3.327.400,00 €. 
 
Finanziert wird der Haushalt durch Umlagen der beteiligten Verbandsgemeinden, wobei auf die Stadt 
Ratzeburg ein Anteil von ca. 70 % entfällt. 
 
Die Verbandsumlagen 2018 betragen 
 
im Verwaltungshaushalt   3.551.900,00 € und 
im Vermögenshaushalt                                                      0,00 €.    
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3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung 
 
3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume 
 

Der Bestand stellt sich zurzeit wie folgt dar:  
 
a) Grundschule Ratzeburg mit z. Zt. 688 SchülerInnen, davon 

 
a 1)  Standort Vorstadt: 

Zurzeit werden insgesamt 301 Schüler in 14 Klassen unterrichtet.  
Es stehen 13 Klassenräume sowie 2 kleine Klassenräume mit Gruppenraum im 
Grundschulbereich zur Verfügung, wovon einer als Klassenraum genutzt wird. Ferner sind 3 
Gruppenräume vorhanden. Einer (40 m²) wird als Lernwerkstatt genutzt.  

 
a 2)  Standort St. Georgsberg: 

Zurzeit werden 387 SchülerInnen in 18 Klassen unterrichtet. 
Insgesamt stehen 22 Klassenräume zur Verfügung, 6 davon werden von der Offenen 
Ganztagsschule, einer als Computerraum und 1 als Konferenz-/Mehrzweckraum  für die 
gesamte Grundschule Ratzeburg genutzt. Ferner verfügt die Schule über 4 Gruppenräume, 
wovon drei als Klassenraum und einer zur Unterbringung der DaZ-Klasse dient. 

 
 

b) Förderzentrum und Förderschule (Pestalozzischule)  
 
Mit Beginn des Schuljahres 2004/2005 hat es in der Unterrichtsorganisation einschneidende 
Veränderungen gegeben. Zurzeit werden 65 SchülerInnen in 4 Stufen unterrichtet. Die 1. und 2. 
Stufe umfassen die Klassen 1-6, die 3. Stufe die Klassen 7-8 und die 4. Stufe umfasst die Klasse 9. 
Innerhalb der Stufen werden für die entsprechenden Unterrichtsfächer Gruppen von 8-12 
Schülerinnen und Schülern nach der Lernstärke der SchülerInnen gebildet, um eine 
leistungshomogene Betreuung zu gewähren. 
 
Die Förderschule wird inzwischen von Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Kreisgebiet 
besucht. 
 
22 SchülerInnen besuchen darüber hinaus die Flex-Klasse. Sie ist formell  und räumlich der 
Gemeinschaftsschule zugeordnet, inhaltlich jedoch an die Förderschule angegliedert. Die  Flex-
Klasse wechselte zum Schuljahresbeginn 2015/16 von der Förderschule zur Gemeinschaftsschule. 
Die Schüler/innen werden sowohl von Lehrkräften der GLS als auch von Lehrkräften der 
Pestalozzischule betreut. 
 
131 SchülerInnen mit anerkanntem sonderpädagogischem Förderbedarf werden in integrativen 
Maßnahmen in den Regelschulen des Einzugsbereichs betreut. 
 
Es stehen 5 Klassenräume und 2 Fachräume zur Verfügung. Zur Unterrichtung in Hauswirtschaft, 
Technik und Musik werden die Räume des Bildungszentrums Ernst-Barlach-Schule mitgenutzt. 
 
 

c) Gemeinschaftsschule  
 
Die Gemeinschaftsschule ist am 01.08.2009 am Standort Seminarweg 1 gestartet und nach 
Fertigstellung des Neubaus am Standort Vorstadt, Heinrich-Scheele-Str. 1, im April 2013 dorthin 
umgezogen. Der Erweiterungsbau wurde in 2015 fertiggestellt, so dass mit Beginn des Schuljahres 
2015/2016 vier weitere Klassenräume bezogen werden konnten. 
 
Zurzeit werden insgesamt 717 SchülerInnen in 30 Klassen und 1 Flex-Klasse unterrichtet. 
Insgesamt stehen 29 Klassenräume zur Verfügung. Zwei Fachräume (Musik und Kunst) werden als 
Klassenräume genutzt. Für den DaZ-Bereich in der Basisstufe ist zusätzlich eine gesonderte Klasse 
vorhanden. Die Klasse wird in den Räumen der Offenen Ganztagsschule in der Riemannstr. 3 
unterrichtet.  
 



 
 
 
 

d) Gymnasium 
 
Zurzeit werden 776 SchülerInnen in 32 Klassen unterrichtet.  
 
45 Klassenräume sind vorhanden.  
 
 

e) Offene Ganztagsschule 
 
 

 
 
Für die Betreuung der  Gruppe Grundschule am Standort Vorstadt sind 10 Mitarbeiter/innen mit 10 
bis 29,5 Stunden/Woche eingestellt. Angeleitet und betreut wird eine FSJ-Kraft und 2 
Praktikantinnen der Fachschule für Sozialpädagogik an je 2 Tagen in der Woche für ein Schuljahr 
und eine Arbeitsgelegenheit als Unterstützung für den Shuttlebereich und im Freispiel über die 
BQG. Auf Grund der Besonderheit des Schulstandortes Vorstadt ist ein Mitarbeiter für den 
Shuttledienst zwischen Schule und OGS-Standort und Bushaltestelle sowie eine Mitarbeiterin für 
die Betreuung des Freispiels auf dem Sportplatzgelände notwendig. Ein weiterer Mitarbeiter 
beaufsichtigt die Esseneinnahme an der Gemeinschaftsschule und unterstützt den Shuttledienst. 
Somit verbleiben für die Kernbetreuung (Hausaufgaben, Verwaltung, Teamleitung, Angebote im 
Spiel- und Kreativbereich, Ruheraum) lediglich 7 MitarbeiterInnen. Eine Stelle im 
Betreuungsbereich mit 10 Wochenstunden ist zurzeit nicht besetzt. Der Grundschulgruppe OGS 
Vorstadt stehen in der Riemannstraße 1-3 ein Büro- und Erste Hilfe Raum, ein Ruheraum, 2 
Hausaufgabenräume (1 in Doppelnutzung mit der DaZ-Klasse), 1 Hausaufgaben- und Spielraum, 1 
Spielraum und 1 Bastel- und Kreativraum in Doppelnutzung mit der Jugendarbeit im Erdgeschoss 
zur Verfügung. Im Obergeschoss der Riemannstraße 1-3 wurden für die OGS 1 
Hausaufgabenraum, 1 Ruheraum, 1 Küche für Angebote und Personalraum, 1 Besprechungsraum 
und 1 Raum für unterschiedliche Angebote eingerichtet. Ferner werden 1 Klassenraum und die 
Fachräume PC und Werken der Grundschule Vorstadt sowie die kleine Turnhalle Vorstadt  
weiterhin mitgenutzt.  
 
In der Betreuung (Teamleitung, Hausaufgaben, Freispiel, AG’s) der Gruppe Grundschule am 
Standort St. Georgsberg sind zurzeit 10 MitarbeiterInnen mit unterschiedlichen Wochenstunden 
sowie 2 Küchenkräfte beschäftigt. Angeleitet und betreut werden 3 Praktikantinnen der Fachschule 
Sozialpädagogik an 2 Tagen in der Woche für ein Schuljahr. Die FSJ-Stelle konnte nicht besetzt 
werden. Zusätzlich übernimmt ein Mitarbeiter des OGS-Standortes Gemeinschaftsschule die 
Frühbetreuung mit 10 Stunden pro Woche. 
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Die der Offenen Ganztagsschule zur Verfügung stehenden Klassenräume werden als Büro, 
Ruheraum, 3 Hausaufgabenräume, 3 Spiel- und Kreativräume (davon 2 mit Garderobe) genutzt. 
Ferner werden die Schulküche, der PC-Raum, ein Werkraum, die Mensa, der Konferenzraum und 
die Turnhalle der Grundschule Standort St. Georgsberg mitgenutzt.  
 
Die Raumsituation an den Grundschulen ist ausreichend bis auf den Bereich der Mensen. Am 
Standort St. Georgsberg wird es inzwischen problematisch, die Standzeit der Mittagsverpflegung 
von 2 Stunden von der Auslieferung bis zur Einnahme auf Grund von fehlenden Sitzplätzen 
einzuhalten. Die Räumlichkeit lässt keine weiteren Stellmöglichkeiten zu. 
Für den Standort Vorstadt ist eine Einnahme der Mittagsverpflegung für die Grundschüler/innen in 
einem ansprechenden und entspannten Rahmen nicht möglich. 
 
Für die Betreuung der Gruppe Gemeinschaftsschule sind 2  Mitarbeiter/innen mit 20 – 22,5 
Wochenstunden beschäftigt. Ein Mitarbeiter ist mit 15 Wochenarbeitsstunden an die Mensa der 
Gemeinschaftsschule für die Ausgabe der Mittagsverpflegung abgeordnet. Ein Gruppenraum mit 
Büroanteil, ein Klassenraum der Gemeinschaftsschule als Hausaufgabenraum und ein weiterer 
Klassenraum der Gemeinschaftsschule in Doppelnutzung mit dieser stehen der OGS-Gruppe zur 
Verfügung. Des Weiteren werden die Riemannhalle und der PC-Raum  der Gemeinschaftsschule  
mitgenutzt. 
 
Für die Kursangebote sind zurzeit insgesamt für alle Standorte 9 Kursleiter/innen auf Honorarbasis 
beschäftigt. Da es immer schwieriger wird, Kursleiter/innen zu finden, bieten inzwischen 
Mitarbeiter/innen mit insgesamt 12,5 Wochenstunden der Offenen Ganztagsschule zusätzliche 
AG’s an.  
Die Offene Ganztagsschule hat zurzeit Kooperationen mit der Volkshochschule, dem Ratzeburger 
Sportverein, der DLRG Ratzeburg und der Kreismusikschule. 
 
 

 
 

3.2   Schülerzahlenentwicklung  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

Gesamtschülerzahl 1412 1465 1462 1470

davon aus RZ 945 945 946 971

davon übr.svang.Gem. 345 345 306 345

verbleibende SZ 122 175 210 154

Gesamtschülerzahl Gesamtschülerzahl Gesamtschülerzahl Gesamtschülerzahl

davon aus RZ davon aus RZ davon aus RZ davon aus RZ

davon übr.svang.Gem.davon übr.svang.Gem.davon übr.svang.Gem.davon übr.svang.Gem.
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2015 2016 2017 2018

Gesamtschüler 913 845 817 776

aus RZ 434 407 386 367
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2015 2016 2017 2018

Grundschüler 652 493 159 685 513 172 676 493 183 688 505 175

Förderschüler 59 25 7 71 27 7 65 21 8 65 19 5

Gemeinschaftsschüler 701 427 179 718 432 175 721 432 174 717 447 167

Gymnasiasten 913 434 845 407 817 386 776 367
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Erläuterung:  Standort Vorstadt umfasst ab 2013 die Schüler der Grundschule und der Gemeinschaftsschule. Seit  Beginn des Schuljahres 2017/18 
sind hier auch die Flexklasse und die DaZ-Klasse der  Gemeinschaftsschule untergebracht. Standort ehem. Realschule umfasst ab 2013 die 
Schüler der  Pestalozzischule . 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Klassenfrequenzen 

 
Der nachfolgenden Tabelle sind die Klassenstärken zu entnehmen. Ferner ist aufgezeigt, wie viele 
Züge in der jeweiligen Klassenstufe vorhanden sind. 
 
 
Gymnasium: 
 

Jahrgang 
Klasse a Klasse b Klasse c Klasse d Klasse e gesamt 

5. Klasse 25 23 24 24 - 96 
6. Klasse 23 23 28 24 24 122 
7. Klasse 28 28 27 26 - 109 
8. Klasse 27 23 25 26 - 101 
9. Klasse 21 22 20 21 - 84 
10. Klasse  25 25 24 28 - 102 
11. Klasse 19 22 25 - - 66 
12. Klasse 23 26 24 23 - 96 
13. Klasse - - - - - - 

 
 
Gemeinschaftsschule: 
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2015 2016 2017 2018

Standort Vorstadt 1041 660 286 1022 644 207 1037 649 214 1018 652 259

Standort St. Georgsberg 312 260 52 372 298 74 360 276 84 387 300 81

Standort ehem. Realschule 59 25 7 71 27 7 65 21 8 65 19 5

Gymnasium 913 434 845 407 817 386 776 367
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Jahrgang 
Klasse a Klasse b Klasse c Klasse d Klasse e Klasse f ge-

samt 

  5. Klasse 20 18 23 22 25  108 
  6. Klasse 14 23 21 21 21  100 
  7. Klasse 21 21 28 28 26  124 
  8. Klasse 19 26 24 26 25  120 
  9. Klasse 21 22 23 27 27 15 135 
10. Klasse 24 24 22 23   93 
Flexkl. Jg.8 8      

22 
Flexkl. Jg.9 14 
DaZ KL. an 
der 
GLS/OGS, 
diverse Jg.  

15      15 

 
 
Schulstandort St. Georgsberg: 
 

Jahrgang 
Klasse a Klasse b Klasse c Klasse d Klasse e Gesamt 

1. Klasse 20 18 19 19 - 76 
2. Klasse 28 24 24 22 - 98 
3. Klasse 22 22 22 21 20 107 
4. Klasse 20 23 22 21 - 86 
DaZ Kl. 20  20 
 
 
 
 
 
 
Schulstandort Vorstadt: 
 

Jahrgang 
Klasse a Klasse b Klasse c Klasse d Klasse e gesamt 

  1. Klasse 25 26 24 - - 75 
  2. Klasse 19 21 22 20 - 82 
  3. Klasse 21 17 19 19 - 76 
  4. Klasse 22 22 24 - - 68 

 

 
 
5. Schülerbeförderungskosten 

 
Aufgrund der landesrechtlichen Vorschriften führte der Kreis die Eigenbeteiligung an den 
Schülerbeförderungskosten wieder ein. Sie ist ab dem 01.08.2011 wieder zu zahlen. 
 

 



   
 
 

Der Kreis übernimmt weiterhin die Aufgaben der Abwicklungsleistungen. Der Verwaltungskostenanteil 
für die Träger der Schülerbeförderung liegt ab dem Schuljahr 2015/16 bei jährlich 18,52 €. 

 
 
 
5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten 

 
Die Kreise tragen 2/3 der notwendigen Schülerbeförderungskosten, so dass dem Schulträger eine  
Drittelbelastung verbleibt.  
In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt.  
Da die Schülerbeförderungskosten nach Schuljahr abgerechnet werden, kommt  
es zu einer Kostenverschiebung im Vergleich zum Haushaltsjahr. 
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Eigenbeteiligung Eltern

Schulverban
d  gesamt
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Schulverband Gesamt 185.888,84 € 207.759,44 € 222.282,14 € 228.072,43 € 255.000,00 €
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Die Abschlagszahlung für das Schuljahr 2016/2017 i. H. v. 75.000,00 € hat der Schulverband Ratzeburg 
bereits im Dezember 2016 (nicht wie üblich im Frühjahr des Folgejahres) vom Kreis erhalten.  

 
 
 
5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten 

Gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) gehören die Ausgaben 
für die Schülerbeförderung im Rahmen der Unterrichtszeit zum Sachbedarf des Schulbetriebes, den 
der Schulträger zu tragen hat.  
Es handelt sich hierbei um nichtförderungsfähige Schülerbeförderungskosten.  
 
In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt 

 

 

 

 

6. Schülerwanderbewegungen 
6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen 
 
Die Anzahl der Ratzeburger SchülerInnen, die zum schulstatistischen Stichtag 2017 auswärtige Schulen 
besuchten und die von der Stadt Ratzeburg zu entrichtenden Schulkostenbeiträge sind den nachfolgenden 
Tabellen zu entnehmen. 
 

2014 2015 2016 2017 Ansatz 2018

Schulverband gesamt 96.534,15 € 130.994,28 € 255.934,28 € 143.114,41 € 170.000,00 €

Gymnasium 81.045,79 € 73.585,29 € 86.260,00 € 89.228,70 € 98.000,00 €

Gesamt 177.579,94 € 204.579,57 € 342.194,28 € 232.343,11 € 268.000,00 €
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2014 2015 2016 2017 Ansatz 2018

Schulverband gesamt 11.774,48 € 13.106,30 € 11.730,93 € 18.636,87 € 19.700,00 €

Gymnasium 15.126,51 € 15.711,67 € 14.274,16 € 14.685,75 € 14.100,00 €

Gesamt 26.900,99 € 28.817,97 € 26.005,09 € 33.322,62 € 33.800,00 €
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Grundschule       
Gemeinde Amtszugehöri

gkeit 
Schule Anzahl 

Schüler/inn
en 

SKB in € Gesamt in 
€: 

Beme
rkung 

Sterley SV Sterley Grundschule 14 2.032,36 28.453,04  
Berkenthin Amt 

Berkenthin 
GS- und 
GMS 
Stecknitz 

1 1.385,64 3.385,64  

Nusse Amt 
Sandesneben
-Nusse 

Grundschule 3 2.072,39 6.217,17  

Breitenfelde Amt 
Breitenfelde 

Grundschule 2 2.274,15 4.548,30  

Schönberg Amt 
Schönberger 
Land 

Regionalsch
ule mit 
Grundschule 

1 1.900,00 1.900,00 Absc
hlags
zahlu
ng f. 
SJ 
16/17 

Mölln  Till-
Eulenspiegel
-GS 

1 1.799,16 1.799,16  

Mölln  GS Tanneck 1 1.627,51 1.627,51  
 

Trittau SV Trittau Mühlau 
Schule 

1 1.661,33 1.661,33  

Bad 
Segeberg 

SV Bad 
Segeberg 

Fr.-Claudius-
Schule 

1 2.223,09 2.223,09  

Gesamt:   25  51.815,24  
 
 
 
 
 
 
Gem.schule       
Gemeinde Amtszugeh. Schule Anzahl 

Schüler/inn
en 

SKB in € Gesamt in 
€: 

Beme
rkung 

Büchen SV Büchen GMS 3 1.756,18 5.268,54  
Berkenthin Amt 

Berkenthin 
GS- und 
GMS 
Stecknitz 

32 1.385,64 44.340,48  

Mölln  GMS 4+1 1.709,52
+1.713,3
7 

8.551,45  

Husum  GMS Husum 
Nord (mit 
Unterbringun
g) 

1 1.552,65 1.552,65  

Lübeck  GS u. GMS 1 1.810,58 1.810,58  
Sandesnebe
n 

Amt 
Sandesnebe
n-Nusse 

GMS 2 1.724,71 3.449,42  

Trittau SV Trittau Hahnheidesc
hule Trittau 

1 1.447,05 1.447,05  

Gesamt:   45  66.420,17  
 
 



 
Gymnasium       
Gemeinde Amtszug. Schule Anzahl 

Schüler/inn
en 

SKB in € Gesamt in 
€: 

Beme
rkung 

Mölln  Marion-
Dönhoff-
Gymnasium 

19 1.266,19 24.057,61  

Lübeck  Thomas-
Mann-Schule 

2 1.543,77 3.087,54  

Lübeck  Johanneum 2 1.543,77 3.087,54  
Gesamt:   23  30.232,69  
 
 
 
Ferner sind für den Besuch weiterer Schularten Erstattungen an das Land Schleswig-Holstein zu leisten: 
 
  SKB in € Anzahl 

Schüler/innen 
SKB in € 
gesamt: 

Freie 
Waldorfschule 

GS: Kl 1-4 955,00 2 1.910,00 
GemS: Kl 5-10 842,00 6 5.052,00 
Gymn. Kl 11-13 842,00 5 4.210,00 

Rudolf-Steiner-
Schule, HH 
Wandsbek 

Gymn. Kl 11-13 842,00 1 842,00 

Freie Schule 
Mölln 

Grundschule 955,00 6 5.730,00 

Montessorischule 
RZ e. V. 

Grundschule 955,00 19 18.145,00 

Infinitia e. V.  
Demokratische 
Schule 

Grundschule 955,00 1 955,00 

Gesamt:   40 36.844,00 
 
 

6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen 

Die Anzahl der auswärtigen SchülerInnen, die zum jeweiligen schulstatistischen Stichtag Ratzeburger 
Schulen besuchten, sind der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen. 

 

HJ 2014   2015   2016   2017 

  

Anza

hl S SKB/S Einnahmen   

Anzahl 

S SKB/S Einnahmen   

Anzahl 

S SKB/S Einnahmen   

Anzahl 

S SKB/S Einnahmen 

LG 508     1.738,78 €        883.300,24 €    480     1.736,25 €     833.400,00 €    445     1.806,36 €     803.830,20 €    429     1.993,61 €     855.258,69 €  

davon svang. G. 184       182       176       172     

GS 7     1.770,06 €  

         12.390,42 

€    9     1.628,34 €       14.655,06 €    13     1.889,47 €       24.563,11 €    10     2.109,19 €       21.091,90 €  

GLS 109     1.784,15 €        194.472,35 €    95     1.784,15 €     169.494,25 €    110     1.709,78 €     188.075,80 €    114     2.079,51 €     237.064,14 €  

Pestalozzischule 20     1.317,48 €  

         26.349,60 

€    27     1.235,81 €       33.366,87 €    36     1.304,28 €       46.954,08 €    36     1.442,71 €       51.937,56 €  



I - Schüler/innen 

der 

Pestalozzischule 41     1.067,48 €  

         43.766,68 

€    73        985,81 €       71.964,13 €    69        979,28 €       67.570,32 €    70     1.117,71 €       78.239,70 €  

Einnahmen SV gesamt: 

  

      276.979,05 €  

   

   289.480,31 €  

   

   327.163,31 €  

   

   388.333,30 €  

 

 

 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 25.10.2018 
 SR/BeVoSr/067/2018 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

08.11.2018 Ö 

Stadtvertretung 19.11.2018 Ö 

Hauptausschuss 26.11.2018 Ö 

 
 
Verfasser:   FB/Aktenzeichen:  
 
 

Antrag des Jugendbeirates der Stadt Ratzeburg: 
Einrichtung einer Parkour-Anlage an Stelle des 
Beachvolleyballfeldes auf der Freizeitfläche in der 
Riemannstraße 
 
Zielsetzung: 
Einrichtung einer Parkour-Anlage an Stelle des Beachvolleyballfeldes auf der 
Freizeitfläche in der Riemannstraße 
 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport befürwortet den Antrag des 
Ratzeburger Jugendbeirates, anstelle des Beachvolleybaldfeldes auf der 
Freizeitfläche in der Riemannstraße eine Parkour-Anlage einzurichten. Die 
Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechend Vorschlag in Abstimmung mit 
den Jugendlichen zu entwickeln sowie eine mögliche Förderung durch die 
Aktiv-Region Herzogtum Lauenburg Nord zu prüfen.  
   
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Weindock, Ralf am 25.10.2018 
Jakubczak, Lutz am 25.10.2018 
Voß, Bürgermeister am 25.10.2018 
 

 
Sachverhalt: 

Ö  7Ö  7
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Parkour  bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es ist, nur mit den 
Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient von Punkt A zu Punkt B zu 
gelangen. Der Parkourläufer (franz.: le traceur „der, der eine Linie zieht“) bestimmt 
seinen eigenen Weg durch den urbanen oder natürlichen Raum – auf eine andere 
Weise als von Architektur und Kultur vorgegeben. Es wird versucht, sich in den Weg 
stellende Hindernisse durch Kombination verschiedener Bewegungen so effizient wie 
möglich zu überwinden. Bewegungsfluss und -kontrolle stehen dabei im 
Vordergrund. Parkour wird deshalb auch als „Kunst der effizienten Fortbewegung“ 
bezeichnet.  

Parkour ist nicht wettbewerbsfähig. Es kann auf einem Hindernisparcours 
durchgeführt werden oder wird in einer kreativen Neuinterpretation eines urbanen 
Raumes praktiziert. Parkour enthält das „Sehen“ der Umwelt in einer neuen Art und 
Weise und die Vorstellung der Möglichkeiten für die Bewegung um sie herum. 

Bei Parkour gibt es so gut wie keine Einstiegshürden. Alles, was zunächst benötigt 
wird, sind ein paar Turnschuhe, lockere Kleidung und eine gesunde 
Selbsteinschätzung – das sicherste Rüstzeug eines Traceurs gegen etwaige 
Gefahren. 

Der Ratzeburger Jugendbeirat befasst sich seit rund einem Jahr mit der Einführung 
eines solchen Angebotes in Ratzeburg und hat dafür im Rahmen einer gemeinsamen 
Exkursion in die „DIE HALLE“ in Hamburg, einer Indoor-Parkouranlage, selbst 
Erfahrungen mit dieser Trendsport sammeln können. Sie haben an einer 
einführenden Trainingseinheit teilgenommen, um diesen Sport kennenzulernen. 
Dabei wurden auch weitere Kinder und Jugendliche aus Ratzeburg angesprochen 
und eingeladen, die sich interessiert bis begeistert zeigten oder diese Sportart auch 
bereits kannten und bei Besuchen in Hamburg gelegentlich auch praktizieren.  
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Ausgehend von dieser positiven Erfahrung und mit der Zusicherung des Personals 
der Hamburger „HALLE“ folgte ein Planungsprozess, in dem sich der Ratzeburger 
Jugendbeirat in die verschiedenen Varianten des Parkour-Sports, Indoor oder 
Outdoor, einarbeitete und mit Unterstützung der Verwaltung mögliche Outdoor-
Standorte begutachtete. 



Seite 5 von 6                                                                                                     zur Vorlage vom 26.10.18 

 
 
 

 

  

Im Ergebnis wurde eine Outdoor-Lösung favorisiert, die eine öffentliche Parkour-
Anlage anstelle des kaum noch genutzten Beachvolleyballfeldes auf der 
Freizeitfläche in der Riemannstraße vorsieht, da hier Kinder und Jugendliche an 
einem für Freizeitgestaltung (Basketball, Streetsoccer) bekannten Ort mit WLAN-
Anbindung (Sportplatz) zu möglichst vielen und variablen Zeiten dieser Sportart 
nachgehen könnten.  
 
Mit Unterstützung der Verwaltung wurde anschließend ein möglicher Plan für eine 
solche Anlage skizziert und auf einem weiterem Besuch beim Team der „HALLE“ 
vorgestellt. Dieses fand den Entwurf mit den angedachten Gerätschaften im Prinzip 
passend, schlug allerdings einige Veränderungen vor, was die Aufstellung der 
Geräte zueinander betraf. Als möglicher Untergrund wurde zum einen eine Beton-, 
Asphalt- oder Pflasterfläche für die flachen Elemente vorgeschlagen und ein 
Fallschutzuntergrund aus Kunstoffgummierung, Kunstrasen oder mit speziellem 
Schreddergut für die hohen Elemente wie Wände oder Stangenkombinationen. 
Sandige Untergründe wurden hingegen für wenig geeignet erachtet, da sich Sand 
auf den Geräten absetzt und das große Risiko birgt, zu einem rutschigen Untergrund 
zu werden.  
 
Die Einrichtung von Outdoor-Parkour-Anlagen wird von unterschiedlichen Herstellern 
angeboten, wie CAMP RAMPS (http://www.camp-
ramps.com/index.php?id=115&L=0) oder x-move (https://x-move.net/parkour/ ) oder 
ParkourOne (https://parkourone.com/parkourpark/ ) die vom Personal der Hamburger 
„HALLE“ als Ansprechpartner alle empfohlen wurden.  

http://www.camp-ramps.com/index.php?id=115&L=0
http://www.camp-ramps.com/index.php?id=115&L=0
https://x-move.net/parkour/
https://parkourone.com/parkourpark/
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Da Outdoor-Parkour-Anlagen jeweils für die zur Verfügung stehenden Flächen 
passgenau geplant werden müssen, ist eine konkrete Preisermittlung zumeist nur in 
Form von Angeboten möglich. Die Preisspanne beginnt nach Auskunft des Teams 
der Hamburger „HALLE“ aber ab 20.000 – 25.000 € aufwärts, je nachdem, welcher 
Untergrund und welche Gerätschaften zum Einsatz kommen.  
 
Der Ratzeburger Jugendbeirat braucht ab diesem Stand der Planung Mithilfe in 
Fragen der Angebotserstellung und der möglichen Finanzierung und bittet daher die 
Ausschussmitglieder und die Verwaltung, ihn in Fragen der Umsetzung zu 
unterstützen. 
    
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
Für die Einrichtung einer einfachen Parkour-Anlage ist mit einem Betrag ab 
mindestens 20.000 – 25.000 im Minimum € zu rechnen. Gegebenenfalls könnte eine 
Förderung durch die Aktiv-Region Herzogtum Lauenburg Nord in Frage kommen. 
   
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Skizze einer Parkour-Anlage auf der Fläche des Beachvolleyballfeldes der 
Freizeitfläche an der Riemannssporthalle 
 
Bericht aus „Sports & Leisure“ 4/2018: „Gelungene Anlagen für Parkour-Sport“ 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 24.10.2018 
 SR/BeVoSr/057/2018 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

08.11.2018 Ö 

 
 
Verfasser: Jakubczak, Lutz  FB/Aktenzeichen:  
 
 

Kinderrechte in Schleswig-Holstein; hier: Antrag des 
Kinderschutzbundes 
 
Zielsetzung: 
Einweihung eines Platzes/ einer Straße für Kinderrechte in Ratzeburg 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
Der ASJS begrüßt und unterstützt das Vorhaben des Kinderschutzbundes und 
schlägt vor, als Platz/Straße der Kinderrechte…………..zu nutzen.   
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Jakubczak, Lutz am 18.10.2018 
Voß, Bürgermeister am 24.10.2018 
 

 
Sachverhalt: 
 
Der Deutsche Kinderschutzbund, Kreisverband Herzogtum Lauenburg möchte einen 
Platz oder eine Straße der Kinderrechte in Ratzeburg zum Weltkindertag am 
20.09.2019 einweihen nach dem Vorbild der Stadt Elmshorn. 
Die Aktion soll in Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege erfolgen. 
Der Kinderschutzbund wird in der Sitzung das Vorhaben erläutern  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
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Anlagenverzeichnis: 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 



Von: Franz Josef Albracht [mailto:FranzAlbracht@web.de]  
Gesendet: Dienstag, 9. Oktober 2018 13:15 
An: Bürgermeister Rainer Voß 
Betreff: Aw: Fw: DKSB LV SH: PM Eröffnung Erster Platz der Kinderrechte in Elmshorn 
 
Sehr geehrter Herr Voß, 
  
wir haben im Vorstand nochmal über den Termin 20.11.18 diskutiert. Wegen der kurzen Zeit der 
Umsetzung dieses 
anspruchsvollen Projektes, haben wir uns entschlossen, den Termin zu verschieben. 
  
Wir möchten einen Platz(Marktplatz RZ) oder eine Straße der Kinderrechte zum 
Weltkindertag am Freitag, den 20.09.19 
in Ratzeburg einweihen.  
  
Den Kreisjugendring und dem Schirmherr Kreispräsident Meinhard Füllner haben wir die 
Terminänderung ebenfalls mitgeteilt. 
  
Gerne führen wir mit Ihnen bzw. den Fachbereichen ein persönliches Gespräch über unser Projekt 
bzw. den Netzwerkern. 
  
Herzliche Grüße 
Franz Albracht 
 
Deutscher Kinderschutzbund 
Kreisverband Herzogtum Lauenburg e.V. 
Theaterplatz 1 (neu) 
23909 Ratzeburg 
Tel.: 04541 8831830 (neu) 
FAX: 04541-8831829 
Handy: 0172-5724425(neu) 
www.kinderschutzbund-hzgt-lbg.de 
e-mail: hzgt.lbg.dksb@email.de 
   
   
Gesendet: Freitag, 21. September 2018 um 10:21 Uhr 
Von: "Franz Josef Albracht" <FranzAlbracht@web.de> 
An: Voss <voss@ratzeburg.de> 
Betreff: Fw: DKSB LV SH: PM Eröffnung Erster Platz der Kinderrechte in Elmshorn 
Sehr geehrter Herr Voss, 
  
weiter unten sehen Sie den Bericht über den ersten Platz für "Kinderrechte in SH, in der Stadt 
Elmshorn". 
Wir möchten in Ratzeburg(Kreisstadt) den 2. Platz oder auch eine Straße für" Kinderechte" , zum 
Tag der "Internationalen Kinderrechte" dem 20. November 2018, einweihen 
  
Der Kreispräsident Meinhard Füllner hat die Schirmherrschaft übernommen. Der Kreisjugendring 
will auch gerne 
mitmachen. Jetzt sind wir natürlich sehr interessiert, dass Sie als Bürgermeister der Kreisstadt 
dieses Projekt/Aktion unterstützen. 
Andreas Brandt, unsser Stadtjugendpfleger, hat mich angesprochen wegen der eventuellen 
Teilnahme an der Aktion "Mauer der Kinderechte?". 
  
Das ist eine gute Sache, allerdings ist die Mauer abseits gelegen(Riemannstr.). Wir stellen uns den 
Marktplatz in Ratzeburg als "Platz der Kinderechte" 
vor. Dies ist dann zwar nur symbolisch. Natürlich ist eine direkte Postanschrift als Platz oder Straße 
auch möglich. Dies geht ja nur in Neubaugebieten. 
  
Das "Konzept" möchten wir Ihnen gerne vorstellen. Herr Brandt sollte natürlich miteinbezogen 
werden. Wahrscheinlich muß dann später ein Antrag 
an denAusschuß für Jugend, Familie.., gestellt werden. 
 
Für das Projekt haben wir vom DKSB-LV 2200 € bekommen( z.B. plastische- oder andere 
Darstellung der Kinderrechte, Öffentlichkeitsarbeit, usw.) 
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Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und den Gremien der Stadt. 
  
  
Herzliche Grüße 
Franz Albracht 
 
Deutscher Kinderschutzbund 
Kreisverband Herzogtum Lauenburg e.V. 
Theaterplatz 1 (neu) 
23909 Ratzeburg 
Tel.: 04541 8831830 (neu) 
FAX: 04541-8831829 
Handy: 0172-5724425(neu) 
www.kinderschutzbund-hzgt-lbg.de 
e-mail: hzgt.lbg.dksb@email.de 
   
   
Gesendet: Donnerstag, 20. September 2018 um 12:24 Uhr 
Von: "Gesa Gaedeke | DKSB Landesverband SH" <Gesa.Gaedeke@kinderschutzbund-sh.de> 
An: "Info | DKSB Landesverband SH" <info@kinderschutzbund-sh.de> 
Betreff: DKSB LV SH: PM Eröffnung Erster Platz der Kinderrechte in Elmshorn 

Pressemitteilung 
Einweihung Platz der Kinderrechte in Elmshorn 

Erster Platz der Kinderrechte in Schleswig-Holstein  

  

KIEL/ELMSHORN Am heutigen Weltkindertag (20.09.2018) wurde der erste Platz der 
Kinderrechte in Schleswig-Holstein eingeweiht. Gemeinsam eröffneten Bürgermeister 
Volker Hatje, DKSB-Ortsverbandvorsitzende Elke-Maria Lutz, DKSB-
Landesvorsitzende Irene Johns und DKSB-Bundesgeschäftsführerin Cordula Lasner-
Tietze den „Platz der Kinderrechte“ in Elmshorn. 

 
Der Elmshorner Bürgermeister Volker Hatje begründete diesen Schritt der Stadt und 
ihrer Gremien mit Blick auf die Bedeutung der Kinderrechte für Elmshorn. Er sagte: 
„Als Lobby für Kinder setzt sich der Kinderschutzbund Elmshorn seit zwölf Jahren 
vehement dafür ein, dass die Kinderrechte im Alltag umgesetzt und im Grundgesetz 
verankert werden und dadurch bindend sind. Mit der Zusatzbezeichnung des Alten 
Marktes als ‚Platz der Kinderrechte‘ ist ein starkes Zeichen für die Kinder in der Stadt 
gesetzt und der bei Kindern beliebte Bereich im Herzen der Stadt ist genau der 
richtige Platz dafür.“ 

  

Auf Initiative des Kinderschutzbundes hat die Stadt Elmshorn mit ihren politischen 
Gremien sowie der Verwaltung im April 2018 die Einrichtung des „Platzes der 
Kinderrechte“ beschlossen. Somit war der Weg frei für den ersten Platz der 
Kinderrechte in Schleswig-Holstein, der heute mit einem fröhlich-lauten Kinderfest 
vor der Nikolaikirche eingeweiht wurde. Lautstark warben Kinder aus der Kita am 
Rethfelder Ring und der Grundschule Kaltenweide und weitere Anwesende mit 
Trillerpfeifen für die Umsetzung der Kinderrechte.  
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„Ein Platz für Kinderrechte ist ein gutes Zeichen dafür, wie ernst eine Stadt die 
Rechte der Kinder und deren Umsetzung nimmt. Wir danken der Stadt Elmshorn und 
hoffen, dass viele weitere Kommunen in Schleswig-Holstein dem Beispiel folgen 
werden“, sagte Irene Johns, Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes in 
Schleswig-Holstein. Bundesweit die ersten beiden Plätze der Kinderrechte sind in den 
letzten zwölf Monaten in Höhr-Grenzhausen und Mainz (beide Rheinland-Pfalz) 
eingeweiht worden, die Kinderrechte wurden dort im Jahr 2000 in die 
Landesverfassung aufgenommen. „Somit gehört Schleswig-Holstein nicht nur mit der 
Aufnahme der Kinderrechte in die Landesverfassung 2010 zu den bundesweiten 
Vorreitern[1], sondern jetzt auch mit der Umsetzung des bundesweiten 
Kinderschutzbund-Konzeptes ein ‚Platz der Kinderrechte‘ “, freute sich Irene Johns 
über den engagierten Einsatz für die Kinderrechte in Elmshorn.  

  

„Wir sind stolz, dass wir in Elmshorn als jüngster Kinderschutzbund in Schleswig-
Holstein den ersten Platz der Kinderrechte in Schleswig-Holstein initiiert haben und 
unsere Stadt für die Idee begeistern konnten. Wir werden diesen Platz im Herzen der 
Stadt immer wieder für Aktionen nutzen, die auf die Kinderrechte hinweisen. Alle 
Kinder in Elmshorn haben ab sofort die Möglichkeit, sich beim Ortsverband des 
Kinderschutzbundes zu Verletzungen ihrer Rechte beraten zu lassen; auch die Kita 
Rethfelder Ring oder den Kinder- und Jugendbeirat der Stadt können sie dazu 
aufsuchen. Wenn endlich tatsächlich die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen 
werden, dann werden wir das auf diesem Platz feiern.” 

  

„Wir freuen uns, dass nach Rheinland-Pfalz nun auch in Schleswig-Holstein die 
Initiative des Kinderschutzbundes für einen Platz der Kinderrechte gestartet wurde. 
Der Bundesverband des Deutschen Kinderschutzbundes gratuliert der Stadt 
Elmshorn und auch dem DKSB-Ortsverband“, unterstrich Cordula Lasner-Tietze. 
„Auch symbolische Schritte wie die Einweihung des Platzes für Kinderrechte hier in 
Elmshorn tragen erheblich dazu bei, das Bewusstsein für die Kinderrechte in die 
Gesellschaft zu tragen. Ihre Umsetzung ist bereits unmittelbar vor der eigenen 
Haustür, in der Kommune, spürbar. Gleichzeitig unterstreichen wir am heutigen 
Weltkindertag mit der Einweihung des Platzes der Kinderrechte die Notwendigkeit, 
die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen“, führte die Bundesgeschäftsführerin 
weiter aus. 

  

Während des Festaktes stürmten Kinder aus der Kita am Rethfelder Ring die 
Festbühne und stellten Kinderrechte szenisch dar. Der Chor der Grundschule 
Kaltenweide zeigte Ausschnitte aus dem Kinderrechtemusical „Jedes Kind hat eine 
Stimme“. In einer „Kinderschutzrunde“ erläuterten Irene Johns, Elke-Maria Lutz und 
Cordula Lasner-Tietze die Bedeutung der Kinderrechte. Schließlich schlossen der 
Kinder- und Jugendbeirat Elmshorn, die Kita am Rethfelder Ring und der 
Kinderschutzbund Elmshorn einen Kooperationsvertrag, um Kinder über Kinderrechte 
im Alltag zu beraten. 

20.09.2018 

  

Hintergrund 



Am 20. September wird in Deutschland Weltkindertag gefeiert, die Kinderrechte 
sollen an diesem Tag besonders gewürdigt werden. 

  

Die Vereinten Nationen beschlossen 1954, unter anderem die Rechte der Kinder zu 
stärken. 1989 formulierten die Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention, 1992 
gilt die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland – in Teilen auch ohne weitere 
Umsetzung – als innerstaatliches Recht. Als sogenannte self executing-Norm ist sie 
unmittelbar anwendbar. Das Land Schleswig-Holstein nahm 2010 die Kinderrechte- 
allerdings ohne das Recht auf Beteiligung - in die Landesverfassung auf. Auf 
Bundesebene steht die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz noch aus, eine 
parlamentarische Arbeitsgruppe hat mit der Formulierung einer entsprechenden 
Ergänzung des Grundgesetzes begonnen. 

Der Deutsche Kinderschutzbund fordert im Aktionsbündnis für Kinderrechte gemeinsam 
mit UNICEF und dem Deutschen Kinderhilfswerk sowie in Kooperation mit der Deutschen 
Liga für das Kind die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz. Das Aktionsbündnis 
Kinderrechte schlägt dem Deutschen Bundestag und dem Deutschen Bundesrat vor, die 
Rechte der Kinder in einem neu zu schaffenden Artikel 2a in das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen: 

(1) Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten zur 
bestmöglichen Entfaltung seiner Persönlichkeit. 

(2)  Die staatliche Gemeinschaft achtet, schützt und fördert die Rechte des Kindes. Sie 
unterstützt die Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag. 

(3)  Jedes Kind hat das Recht auf Beteiligung in Angelegenheiten, die es betreffen. Seine 
Meinung ist entsprechend seinem Alter und seiner Entwicklung in angemessener Weise 
zu berücksichtigen. 

(4)  Dem Kindeswohl kommt bei allem staatlichen Handeln, das die Rechte und Interessen 
von Kindern berührt, vorrangige Bedeutung zu. 

  

Aktionsbündnis Kinderrechte-ins-Grundgesetz (seit 2007) 
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Verfasser: Jakubczak, Lutz  FB/Aktenzeichen:  
 
 

Aktionsplan Inklusion 
 
Zielsetzung: 
 
Umsetzung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
auf kommunaler Ebene 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
Nach Beratung  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Jakubczak, Lutz am 18.10.2018 
Voß, Bürgermeister am 24.10.2018 
 

 
Sachverhalt: 
 
Im Jahr 2017 hat die damalige Behindertenbeauftragte, Frau Hübner, ihr Ehrenamt 
nach 6jähriger Tätigkeit niedergelegt. 
 
Die Stadtvertretung fasste in Ihrer Sitzung am 20.03.2017 im Wesentlichen 
folgenden Beschluss: 
 
 
„ Die Stadtvertretung widmet sich mit Vorrang der Aufgabe, die gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen und damit die UN-
Konvention und die im Grundgesetz verankerten Menschenrechte auf kommunaler 
Ebene umzusetzen. 
 
Die Fachausschüsse werden beauftragt, unverzüglich in einer übergreifenden 
Zusammenarbeit mit Unterstützung von Fachleuten, einen Masterplan vorzulegen, 
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welche Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig zur Umsetzung der 
gesellschaftlichen Teilhabe umgesetzt werden. 
 
…“ 
 
Der ASJS ist daraufhin übereingekommen, dass dieses Thema nach den 
Kommunalwahlen durch den neu besetzten Ausschuss behandelt werden soll. 
 
Zwischenzeitlich wurden die Bestrebungen des Kreises Herzogtum Lauenburg zur 
Verbesserung der Inklusion  im Rahmen einer Auftaktveranstaltung vorgestellt. 
 
Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden 7 Themengruppen für die weitere Arbeit 
vorgesehen: 

- Wohnen 
- Bildung (vorschulisch, schulisch, nachschulisch) 
- Arbeitswelt 
- Freizeit, Kultur, Sport, Tourismus 
- Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und Mobilität 
- Gesundheit und Pflege 
- Politische Teilhabe 

 
Diese Themengruppen werden von Arbeitsgruppen behandelt, denen eine 
Koordinatorin, ein Koordinator zur Verfügung gestellt wird. 
 
Es besteht zwar die Möglichkeit, bei diesen Arbeitsgruppen mitzuarbeiten, jedoch 
sind die zu erwartenden Ergebnisse nicht unbedingt auf jede Kommune anwendbar, 
sondern vielmehr auf den Kreis bezogen zu sehen. 
 
Seitens des Fachdienstes Eingliederungs- und Gesundheitshilfe des Kreises wird 
den Kommunen daher empfohlen, eigene Aktionspläne zu entwickeln, die auf die 
jeweiligen Gegebenheiten maßgeschneidert sind.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
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Sportförderung, hier: Antrag des Ratzeburger Ruderclubs 
 
Zielsetzung: 
Erhaltung der Standards der Internationalen Ruderregatta 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
Der ASJS beschließt, dem Antrag des Ratzeburger Ruderclubs auf 
Mitfinanzierung der Erneuerung der Regattatribüne auf der Basis des Angebots 
der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe, Bauhof, zuzustimmen und empfiehlt der 
Stadtvertretung einen städtischen Anteil in Höhe von 3.500,00 € im II. 
Nachtragshaushalt  2018 einzustellen.   
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Jakubczak, Lutz am 22.10.2018 
Koop, Axel am 22.10.2018 
Voß, Bürgermeister am 24.10.2018 
 

 
Sachverhalt: 
 
 
Die Regattatribüne für die jährlich stattfindende internationale Ruderregatta ist in die 
Jahre gekommen und bedarf dringend einer Überholung, bzw. Erneuerung. 2019 
findet zudem die 60. Internationale Ruderregatta statt.   
 
Der Bauhof der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (der die Tribüne auch regelmäßig 
zur Ruderregatta aufbaut)  hat für die notwendigen Arbeiten ein Angebot erstellt, 
welches sich auf 8.787,91 € beläuft.  
 
Der Ruderclub hat seitens der Sparkassenstiftung eine Zusage auf Mitfinanzierung in 
Höhe von 5.000,00 € erhalten und ist in der Lage, einen Eigenanteil von 1.000,00 € 
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zu erbringen. Mit Schreiben vom 28.08.2018 hat der Ruderclub bei der Stadt 
Ratzeburg um die Übernahme des Restbetrages gebeten. 
Die Verwaltung hat in der konstituierenden Sitzung des ASJS bereits auf diesen 
Antrag hingewiesen. 
Es wird empfohlen, vorsorglich einen Betrag von 3.500,00 € in den Haushalt 
einzustellen, um eventuelle Preissteigerungen bei den Materialkosten auffangen zu 
können.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
Mehrkosten in Höhe von ca. 2.800,00 € bis 3.500,00 €  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 



1

Koop

Betreff: WG: Tribüne Regatta 2019

Anlagen: Angebot_20487.pdf; ATT00001.htm

 

Von: Vorsitzender@rrc-online.de [mailto:Vorsitzender@rrc-online.de]  

Gesendet: Dienstag, 28. August 2018 09:27 
An: Christoph Mager; Feußner; rainer.burghardt@ksk-ratzeburg.de; Bürgermeister Rainer Voß 

Betreff: Tribüne Regatta 2019 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Mager, sehr geehrter Herr Burghardt, sehr geehrte Herren Feußner und Voß! 

  

Anläßlich des diesjährigen Regattafrühstücks hat sich unser Bürgervorsteher Herr Feußner für 
eine Teilerneuerung der Regattatribüne eingesetzt. Wenn ich mich recht erinnere fand dieses 
Vorhaben auch bei ihnen Zustimmung. Inzwischen haben wir dafür auch einen Kostenrahmen 
(8787,91 €). Das Angebot des Bauhofes habe ich beigefügt. Von Seiten der RRC kann ich 
1000,-€ sicher zusagen. Ich bitte sie zu prüfen, ob sie uns bei der Bewältigung der Kosten im 
Hinblick auf die Jubiläumsregatta 2019 unterstützen können. 
  

Mit rudersportlichen Grüßen, 
  

Thomas Lange 

  
Dr. med. Thomas Lange 

Vorsitzender  

"Ratzeburger Ruderclub" 

Dr.-Alfred-Block-Allee 5 

23909 Ratzeburg 

Tel: 015123065083 
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Angebot
Nummer
Datum
Kundennr.
Projektnr. : 35746

: 11
: 25.07.2018
: 20487

Ratzeburger Ruder-Club
z.Hd. Herrn Urbrock
Kastanienallee 5
23909 Ratzeburg

Bauhof Stadt Ratzeburg  |  Seedorfer Straße 47 |  23909 Ratzeburg

Bankverbindung: BIC  * IBAN DE21230527500000140570

Sehr geehrte Damen und Herrn,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf den folgenden Seiten unser Angebot. Alle
Preise sind freibleibend. An dieses Angebot binden wir uns 6 Wochen. Im übrigen gilt die VOB. Eine fach-
und termingrechte Ausführung können wir Ihnen im Voraus zusichern.

Pos. Menge Ein. Text Betrag Gesamt

BV: Erneuerung von 800 m Tribünenbelag
50x120 mm und 120 m Stirnbretter
25x200mm

Anfrage durch Herrn Urbrock

Ausführungszeitraum Wintersaison 2018/19

010 120,00 m Stirnbohle,KVH,4-seit.geh.,25/200mm
Stirnbretter,  gehobelt, gefast
als Konstruktionsvollholz,KDI
Holzart : Kiefer
Querschnitt : 25/200 mm
liefern und ablängen

5,54 664,80

020 800,00 m Abdeckung Bohlen f. Tribünenbelag, KVH,
50x120mm
Abdeckung als Tribünenbelag mit
Holzbohle,Konstruktionsvollholz,Kiefer KDI
gehobelt, gefast liefern
Befestigung mit Schloßschrauben, nicht
rostend.
Holzart : Kiefer

8,40 6.720,00

Übertrag 7.384,80
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Bauhof
Seedorfer Str. 47
23909 Ratzeburg

Seite 2 von 2

Bankverbindung: BIC  * IBAN DE21230527500000140570

Pos. Menge Ein. Text Betrag Gesamt

Übertrag 7.384,80

Abmessung : 50x120 mm
Bohlen mit vorhandenem Stahl L-Profil an
beiden Seiten durch Befestigung mit
Schloßschrauben versehen. Einzellänge der
Bohlen bis 4 m

Nettobetrag 7.384,80EUR

19,00 % Mehrwertsteuer 1.403,11EUR

Gesamtbetrag 8.787,91EUR

An dieses Angebot halten wir uns 6 Wochen gebunden.

im Auftrag
H.Rickert-Buttgereit
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Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

08.11.2018 Ö 

 
 
Verfasser: Jakubczak, Lutz  FB/Aktenzeichen:  
 
 

II. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das 
Haushaltsjahr 2018 
 
Zielsetzung: 
 
Verabschiedung eines Nachtragshaushaltsplans nach den gesetzlichen 
Vorgaben. 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
Der ASJS beschließt die der Stadtvertretung vorzuschlagenden Änderungen 
für den II. Nachtragshaushaltsplan 2018 nach Maßgabe der Beratungen.  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Jakubczak, Lutz am 18.10.2018 
Koop, Axel am 24.10.2018 
Voß, Bürgermeister am 25.10.2018 
 

 
Sachverhalt: 
Vor Beratung im Finanzausschuss und abschließender Beschlussfassung durch die 
Stadtvertretung sollen die Haushaltsanmeldungen in den Fachausschüssen beraten 
werden, um entsprechende Empfehlungen auszusprechen. Die Mittelanmeldungen 
sind der beigefügten Liste zu entnehmen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: siehe Anlage  
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Anlagenverzeichnis: 
Anlage 1 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
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Verwaltungshaushalt - II. NT-HH 2018 u. Haushalt 2019 (Entwurf) ASJS

Bezeichnung
Rechnungs-

ergebnis 2016

Rechnungs-

ergebnis 2017

Ansatz 2018 

(bisher)
2. Nachtrag (+/-)

Ansatz 2018 

(neu)
Ansatz 2019

020 1633 Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband 407.800,00 437.200,00 452.500 5.600 458.100 473.800
200 7130 Schulverbandsumlage, Schullast 1.777.575,34 1.703.359,32 1.793.300 24.000 1.817.300 1.902.300
200 7131 Schulverbandsumlage, Schulbaulast 649.509,84 751.460,71 799.700 -6.900 792.800 795.700
211 7134 Schulkostenbeiträge 42.311,12 49.402,73 48.000 32.000 80.000 80.000
230 1510 Teilnehmerbeiträge 1.765,00 1.810,60 100 100 100
230 1627 Erstattung Schulkostenbeiträge 803.523,84 852.771,47 866.500 -38.500 828.000 885.000
230 1630 Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit) 20.220,70 0,00 0 0 0

230 1650 Erstattung Verwaltungskosten 1.062,50 0,00 100 100 100
230 1674 Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung 4.861,87 5.725,68 5.800 5.800 5.500
230 1710 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) 31.731,64 29.670,05 28.000 800 28.800 27.300
230 1721 Erstattung Kreis (für ÖPP LG) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000 1.000.000 1.000.000
230 1724 Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten) 420,00 210,00 500 500 500
230 1725 Zuweisung Kreis für Projekte 6.200,00 5.938,05 100 100 100
230 1760 Spenden 0,00 0,00 100 100 100
230 5023 Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung 10.430,70 13.167,53 13.000 13.000 13.000
230 5024 Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum 440,15 428,68 500 500 500
230 5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars 5.193,38 8.112,63 5.000 5.000 5.000
230 5201 Unterhaltung EDV-Anlage 32.256,70 25.397,69 24.500 24.500 26.000
230 5301 Unterhaltung u. Miete Telefonanlage 4.969,53 3.000,08 3.700 3.700 3.700
230 5302 Miete Büromaschinen 13.637,40 14.305,68 14.400 14.400 14.400
230 5370 Kosten für ÖPP-Raten 1.432.693,20 1.432.693,20 1.432.700 1.432.700 1.432.700
230 5400 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.) 969.800,88 924.001,40 974.000 974.000 1.013.200
230 5430 Bewachungskosten Schulgebäude 8.193,60 8.540,36 9.000 9.000 9.400
230 5620 Fortbildung des Personals 0,00 0,00 500 500 500
230 5621 Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) 105,00 833,42 1.000 1.000 1.000
230 5711 Schulbücherei/Zeitschriften 1.672,08 2.234,20 1.700 1.200 2.900 3.000
230 5714 Benutzung Hallenbad 21.100,00 18.050,00 20.000 20.000 20.000
230 5724 Benutzung Ruderakademie 1.790,00 1.790,00 1.800 1.800 1.800
230 5760 Lernmittel 32.590,87 36.065,50 37.000 37.000 37.000
230 5803 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe 500,78 568,43 500 500 500
230 5820 Lehrmittel 28.719,45 29.999,77 35.000 35.000 35.000
230 5901 Schulwanderungen, Veranstaltungen 3.191,69 1.661,19 2.300 2.300 2.300
230 5912 Sonstige Betriebsausgaben 45,80 201,54 200 100 300 300
230 6014 Sachkosten Austauschschüler/innen 115,30 0,00 500 500 500
230 6024 Verpflegungskosten Mittagessen 420,00 210,00 500 500 500
230 6027 Sachkosten "Schulsozialarbeit" 8.255,18 351,32 500 500 500
230 6028 Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte) 0,00 7.952,55 100 100 100
230 6500 Geschäftsausgaben 10.655,82 9.949,07 12.000 12.000 12.000

HH-Stelle
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Bezeichnung
Rechnungs-

ergebnis 2016

Rechnungs-

ergebnis 2017

Ansatz 2018 

(bisher)
2. Nachtrag (+/-)

Ansatz 2018 

(neu)
Ansatz 2019

HH-Stelle

230 6503 Geschäftsausgaben EDV-Anlage 9.622,93 8.112,48 6.500 6.500 6.500
230 6520 Post- und Fernmeldegebühren 6.334,46 6.288,59 7.700 7.700 7.800
230 6542 Reisekosten Schulsozialarbeit 18,60 0,00 200 200 200
230 6550 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten 3.957,85 2.655,69 400 400 400
230 6558 Drogen-/Suchtprävention 2.940,00 2.640,00 6.000 6.000 6.000
230 6559 Prüfung Elektrogeräte 6.797,28 10.060,74 7.500 4.700 12.200 12.500
230 6610 Beiträge an Verbände, Vereine 339,94 410,03 400 100 500 500
230 6611 Vermischte Ausgaben 45,00 167,00 500 500 500
230 7134 Schulkostenbeiträge 16.368,40 31.488,34 27.000 7.400 34.400 34.400
231 1631 Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung 6.172,59 4.044,16 5.300 5.300 4.800
231 1676 Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung 1.817,97 0,00 1.900 -1.900 0 0
231 5000 Gebäudeunterhaltung 4.785,83 4.618,33 10.000 10.000 10.000
231 5430 Bewachungskosten 4.118,20 4.292,52 4.500 4.500 4.800
270 7134 Schulkostenbeiträge 379,08 6.955,46 11.000 11.000 11.000
2812 7134 Schulkostenbeiträge 67.265,79 66.888,80 77.000 77.000 80.000
290 1130 Eigenanteil Schülerbeförderung 11.856,80 11.894,59 11.900 -700 11.200 11.200
290 1720 Zuweisung Kreis 86.260,00 89.228,70 98.000 98.000 97.300
290 6390 Schülerbeförderung 142.200,00 146.100,00 147.000 147.000 146.000
290 6391 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig) 14.274,16 14.685,75 14.100 14.100 14.100
290 6392 Kostenbeteiligung (ehemals ZAB) 6.117,50 5.945,63 6.300 -600 5.700 5.900
290 6393 Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln) -5.200,00 0,00 31.200 31.200 36.400
290 6394 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV) 67.735,18 69.371,68 72.000 72.000 72.500
295 7125 Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen) 32.574,00 35.889,00 36.000 36.000 39.600
331 1117 Benutzungsentgelte Bühnenteile 100,00 250,00 100 100 100
331 5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars 0,00 0,00 500 500 500
350 1103 Hörergebühren 56.604,45 60.207,76 60.000 60.000 60.000
350 1104 Gebühren Einzelveranstaltungen 0,00 0,00 100 100 100
350 1600 Erstattung für Deutschkurse (Bund) 40.320,00 8.805,60 0 1.500 1.500 0
350 1710 Zuweisung Land 2.297,80 4.035,78 3.400 3.400 3.800
350 1715 Zuweisung für Projekte "Politische Bildung" 3.701,30 0,00 500 4.500 5.000 1.000
350 1720 Zuweisung Kreis 4.924,44 3.235,41 1.200 1.200 1.800
350 1761 Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit" 9.910,64 5.164,34 0 0 0
350 1781 Zuweisung Landesverband Sprachkurse 5.057,99 7.609,54 0 0 0
350 4161 Honorare 43.860,00 44.664,10 50.000 50.000 50.000
350 5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars 540,56 230,85 1.000 1.000 1.000
350 5620 Fortbildung des Personals 372,80 107,40 500 500 500
350 5725 Künstlersozialabgabe 324,53 288,02 400 400 400
350 5803 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe 53,00 140,17 200 200 500
350 5913 Kosten für Leistungen Bauhof 0,00 0,00 100 100 100
350 6001 Werbung 6.644,46 6.433,08 7.000 7.000 7.000
350 6013 Sachkosten "Projekte: Politische Bildung" 0,00 0,00 500 4.500 5.000 1.000
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Bezeichnung
Rechnungs-

ergebnis 2016

Rechnungs-

ergebnis 2017

Ansatz 2018 

(bisher)
2. Nachtrag (+/-)

Ansatz 2018 

(neu)
Ansatz 2019

HH-Stelle

350 6014 Sachkosten "Sprachkurse" 5.057,99 7.609,54 0 0 0
350 6015 Sachkosten für Deutschkurse (Bund) 26.777,48 5.381,28 0 1.500 1.500 0
350 6304 Einzelveranstaltungen 0,00 0,00 100 100 100
350 6500 Geschäftsausgaben 15,85 123,96 200 200 200
350 6520 Post- und Fernmeldegebühren 124,83 152,70 200 200 200
350 6521 Gebühren Internetanschluss 142,68 142,68 200 200 200
350 6541 Wegstreckenentschädigung 3.160,40 3.031,20 3.500 3.500 3.500
350 6606 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit) 9.910,64 5.164,34 0 0 0
350 6610 Beiträge an Verbände, Vereine 966,30 1.219,59 600 600 600
350 6611 Vermischte Ausgaben 95,62 0,00 100 100 100
4514 5313 Mietkosten Streetworker 7.078,59 9.121,20 9.300 9.300 9.300
4514 6023 Sachkosten "Straßensozialarbeit" 5.531,98 0,00 0 0 0
4514 6721 Erstattung an den Kreis 23.500,00 32.862,95 32.900 1.900 34.800 34.700
4515 1107 Benutzungsentgelte 0,00 0,00 100 100 100
4515 1600 Zuweisung des Bundes 0,00 2.572,10 0 0 0
4515 1780 Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass) 304,95 0,00 0 0 0
4515 4001 Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)  1.595,00 1.943,00 2.100 2.100 2.100
4515 4161 Honorare 1.174,77 600,00 1.700 1.700 1.200
4515 5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars 5.989,45 5.232,99 5.500 5.500 5.500
4515 5223 Unterhaltung Spielmobil 384,55 422,54 800 800 800
4515 5313 Mietkosten (Lagerräume) 600,00 600,00 700 700 700
4515 5433 Entsorgungskosten 0,00 8,00 100 100 100
4515 5500 Haltung von Fahrzeugen 219,45 51,00 900 900 1.200
4515 5620 Fortbildung des Personals 180,00 464,10 1.800 1.800 1.300
4515 5718 Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur 404,25 264,62 400 400 500
4515 5913 Kosten für Leistungen Bauhof 73,68 0,00 500 500 500
4515 6008 Veranstaltungen Stadtjugendpflege 3.162,78 3.020,92 3.000 3.000 3.000
4515 6018 Veranstaltung "Aktion Ferienpass" 2.574,24 2.238,19 2.500 2.500 2.500
4515 6500 Geschäftsausgaben Jugendbeirat 980,17 2.688,46 1.000 1.000 800
4515 6521 Gebühren Internetanschluß 286,77 916,70 1.000 1.000 1.000
4515 6610 Beiträge an Verbände, Vereine 80,00 98,00 100 100 100
4601 5000 Gebäudeunterhaltung 5.857,85 0,00 2.000 2.000 2.000
4601 5022 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage 2.335,36 1.656,67 2.000 2.000 2.000
4601 7174 Zuschuss "Projekt Gleis 21" 77.200,18 121.750,00 123.400 123.400 123.400
4602 1108 Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim 5.900,00 5.899,50 5.900 5.900 5.900
4602 5000 Gebäudeunterhaltung 52.531,18 27.139,01 31.500 31.500 20.000
4602 6800 kalkulatorische Abschreibung 6.400,00 7.201,51 7.300 7.300 7.300
4640 1108 Benutzungsentgelte 153.570,35 164.877,04 199.200 -19.000 180.200 205.900
4640 1115 Entgelt für integrative Sonderbetreuung 42.776,43 41.494,53 43.700 1.400 45.100 45.100
4640 1121 Verpflegungsbeiträge Mittagessen 0,00 0,00 41.700 41.700 44.300
4640 1502 Erstattung Versicherungsschäden 2.060,80 1.009,07 0 0 0



4/5

Bezeichnung
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2. Nachtrag (+/-)

Ansatz 2018 

(neu)
Ansatz 2019
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4640 1701 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 443,80 1.137,60 2.000 2.000 2.500
4640 1710 Zuweisung Land (U3-Förderung) 80.364,20 70.244,40 68.000 43.700 111.700 111.700
4640 1711 Zuweisung Land  (spezielle, präventive Sprachförderung) 6.111,77 6.131,03 0 5.500 5.500 0
4640 1720 Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung) 118.408,63 113.546,33 95.000 49.100 144.100 144.100
4640 1721 Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung) 77.025,90 78.023,64 56.000 22.100 78.100 54.500
4640 1722 Kostenanteil anderer Wohngemeinden 11.407,50 5.124,28 14.500 2.900 17.400 15.300
4640 1724 Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung 1.809,10 1.940,39 700 200 900 700
4640 1760 Spenden 361,13 0,00 0 0 0
4640 5000 Gebäudeunterhaltung 7.289,07 7.681,53 11.000 11.000 15.000
4640 5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars 2.199,61 2.703,81 2.000 2.000 2.000
4640 5716 Arbeitsmaterial 2.198,23 2.188,92 2.200 2.200 2.200
4640 6011 Veranstaltungen Kindergarten 696,91 899,84 900 900 900
4640 6023 Kosten für spez./präv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten) 4.970,00 5.107,47 0 5.500 5.500 0
4640 6024 Verpflegungskosten Mittagessen 441,00 965,60 43.700 43.700 46.800
4640 6510 Bücher und Zeitschriften 499,36 498,04 500 500 500
4640 6524 Rundfunkbeiträge 210,00 69,96 100 100 100
4640 6605 Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen 361,13 0,00 0 0 0
4640 6610 Beiträge an Verbände, Vereine 52,22 53,93 100 100 100
4640 6771 pädagogische Fachberatung 2.467,58 2.467,58 1.900 1.900 1.900
4640 6800 kalkulatorische Abschreibung 15.300,00 16.259,54 16.300 16.300 16.300
4640 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 24.700,00 13.964,99 14.400 -1.200 13.200 13.200
4640 7126 Rückzahlung von Kreiszuweisungen 0,00 9.222,54 100 100 4.900
4641 5000 Gebäudeunterhaltung 3.426,43 5.746,97 22.500 22.500 5.000
4641 6800 kalkulatorische Abschreibung 17.900,00 1.841,53 1.900 1.900 1.900
4641 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 57.600,00 374,21 500 -100 400 400
4641 7175 Zuschuss zu den Betriebskosten 298.600,00 239.654,08 433.500 -33.600 399.900 390.900
4642 1400 Mieten, Pachten 44.368,63 44.368,63 44.300 44.300 44.300
4642 5000 Gebäudeunterhaltung 5.265,43 5.000,00 20.000 20.000 10.000
4642 6800 Kalkulatorische Abschreibung 29.700,00 65.497,00 65.500 65.500 65.500
4642 7175 Zuschuss zu den Betriebskosten 247.900,00 191.646,40 278.300 -12.700 265.600 286.600
4643 7040 Zuschuss zu den Betriebskosten 138.200,00 102.459,45 172.700 -36.800 135.900 149.700
4644 7080 Zuschuss zu den Betriebskosten 140.992,48 149.700,56 184.200 -22.600 161.600 184.200
4644 7081 Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus) 0,00 19.219,20 135.800 -22.800 113.000 173.000
4645 1722 Kostenanteil anderer Wohngemeinden 35.457,50 38.176,76 35.800 35.800 51.500
4645 7017 Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt) 241.400,00 253.159,28 320.400 -19.900 300.500 332.600
4645 7121 Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger 63.836,63 96.271,98 134.900 2.700 137.600 125.900
4646 7175 Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege 63.201,00 68.870,48 71.500 -18.200 53.300 62.100
470 7039 Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS 8.500,00 10.000,00 10.000 10.000 15.000
550 5913 Kosten für Leistungen Bauhof 7.504,36 7.688,85 7.900 100 8.000 8.000
550 6015 Sportlerehrung 588,18 313,44 1.000 -600 400 2.000
550 7019 Beihilfen für Ehrenpreise 186,91 262,42 300 300 300
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550 7021 Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.) 0,00 0,00 0 0 3.500
550 7022 Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter 0,00 0,00 0 0 600
551 7025 Zuschuss an Deutschen Ruderverband 27.899,90 27.900,00 27.900 27.900 27.900
560 1631 Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz) 40.172,89 39.944,35 51.100 51.100 37.900
560 1676 Kostenanteil Sportvereine 9.732,03 0,00 10.600 -10.600 0 0
890 7161 Zuwendung an Stiftungsberechtigte 83,14 0,00 0 0 100



Vermögenshaushalt 2018 - 2022 (Entwurf) ASJS

Bezeichnung Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Änderungen (+/-)

UA 230 Lauenburgische Gelehrtenschule
230 9350 Erwerb von beweglichen Sachen 25.000 45.000 25.000 25.000 25.000 25.000
230 3610 Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport) 4.900 5.000 2018 +5.000 €
230 3675 Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport) 1.700
230 9352 Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport) 5.000 5.100 2018: +5.100 €
230 10 3675 Auflösung von Einbehaltungen 65.400
230 10 9400 Erneuerung Sporthallenboden 75.000

Einnahmen 72.000 5.000 0 0 0 0

Ausgaben 105.000 50.100 25.000 25.000 25.000 25.000

Saldo -33.000 -45.100 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

UA 331 Theater, Konzerte, Musikpflege
331 neu 9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente) 18.000 Neuveranschlagung

Einnahmen 0 0 0 0 0 0

Ausgaben 0 0 18.000 0 0 0

Saldo 0 0 -18.000 0 0 0

UA 4602 Jugend- und Sportheim Riemannstraße
4602 8 9400 Sanierung der WC-Anlagen 36.000 15.000
4602 11 9400 Erneuerung WC-Außentüren 18.900 2018 +1,9 T€
4602 neu 9400 Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume 0 150.000 0 2019 +75 T€ 2020 -75T€
4602 neu 9400 Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente 0 118.000

Einnahmen 0 0 0 0 0 0

Ausgaben 36.000 33.900 268.000 0 0 0

Saldo -36.000 -33.900 -268.000 0 0 0

UA 4640 Kindergarten Domhof
4640 9350 Erwerb von beweglichen Sachen 5.500 2.000 2.000 2019 +2T€
4640 8 9400 Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren Eingangstüren) 0 33.000 2019 +3T€
4640 9 9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe) 4.000

4640 9 9400 Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe) 55.000

4640 9 3620 Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe) 2.900

Einnahmen 2.900 0 0 0 0 0

Ausgaben 64.500 2.000 35.000 0 0 0

Saldo -61.600 -2.000 -35.000 0 0 0

UA 4641 AWO-KiTa "Die Wilde 13"

4641 4 9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau) 19.700
4641 4 9400 Anbau Krippengruppe 443.000
4641 4 3610 Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel) 100.000
4641 5 9400 Erneuerung Fußbodenbeläge 22.500 22.500
4641 6 9400 Erneuerung Einbauküche 20.000 2019 + 20T€

Einnahmen 0 0 100.000 0 0 0

Ausgaben 485.200 22.500 20.000 0 0 0

Saldo -485.200 -22.500 80.000 0 0 0

UA 4644 Montessori Kinderhaus
4644 1 9400 Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus') 130.000

4644 2 9400 Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Erweiterung Regelgruppe) 70.000
Einnahmen 0 0 0 0 0 0

Ausgaben 130.000 70.000 0 0 0 0

Saldo -130.000 -70.000 0 0 0 0

HH-Stelle



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 24.10.2018 
 SR/BeVoSr/053/2018 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

08.11.2018 N 

 
 
Verfasser: Astrid Jessen  FB/Aktenzeichen: 52 24 62/1 
 
 

Gewährung von Zuschüssen für das Haushaltsjahr 2019; 
hier: Zuschussantrag der Ratzeburger Schützengilde zur 
Mitfinanzierung nebenamtlicher Übungsleister 
 
Zielsetzung: 
Einhaltung des finanziellen Rahmens des Haushaltsjahres 2019 (Stabilisierung der 
Haushaltslage) 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 Der ASJS beschließt, dem Antrag der Ratzeburger Schützengilde auf  
 Gewährung eines Zuschusses zur Mitfinanzierung nebenamtlicher 
 Übungsleiter abzulehnen, da Haushaltsmittel nicht zur Verfügung gestellt 
 werden können.   
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Jakubczak, Lutz am 16.10.2018 
Voß, Bürgermeister am 24.10.2018 
 

 
Sachverhalt: 
Mit Datum vom 10.02.2018 beantragt die Ratzeburger Schützengilde die Gewährung 
eines Zuschusses zur Mitfinanzierung nebenamtlicher Übungsleiter in Höhe von 
510,-- €. Nach den Richtlinien der Stadt Ratzeburg für die Gewährung von 
Zuschüssen zur Mitfinanzierung nebenamtlicher Übungsleiter ist grundsätzlich eine 
Beteiligung der Stadt Ratzeburg in Höhe eines Drittels der Gesamtkosten möglich. 
Die Gesamtkosten betragen lt. Antrag 1.530,-- €, so dass der Zuschuss in der 
beantragten Höhe gewährt werden könnte, wenn Mittel bereitgestellt werden.  
 
Diese Richtlinie ist aber seit geraumer Zeit aus Konsolidierungsgründen nicht mehr 
angewendet worden, woraufhin sich Vereine und Verbände wegen Erfolglosigkeit 
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nicht  mehr an die Stadt gewandt haben. Sollte daher von dieser Praxis durch die 
Gremien abgewichen werden, sollten die Vereine darauf hingewiesen werden. 
 
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
Bei Entscheidung wie Beschlussvorschlag: keine  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 24.10.2018 
 SR/BeVoSr/058/2018 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

08.11.2018 Ö 

 
 
Verfasser: Susanne Born  FB/Aktenzeichen: 5.08.13 u.a. 
 
 

Gewährung von Zuschüssen für das Haushaltsjahr 2019 
zur Förderung der Wohlfahrtshilfe 
 
Zielsetzung:  Förderung wichtiger Einrichtungen 
 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Der ASJS schlägt vor, der Stadtvertretung zu empfehlen, im Haushaltsjahr 2019 
einen Gesamtzuschuss in Höhe von 15.000,00 € zu veranschlagen und diesen 
wie folgt auf die Antragsteller zu verteilen: 
 
Alkohol- und Drogenberatung     6.500,00 € 
Schuldnerberatung Diakonisches Werk   1.000,00 € 
Verein Hilfe für Frauen in Not e.V.    4.500,00 € 
Der Paritätische für Selbsthilfekontaktstelle KIBIS 2.000,00 € 
Evangelische Familienbildungsstätte    1.000,00 € 
   
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Jakubczak, Lutz am 19.10.2018 
Voß, Bürgermeister am 24.10.2018 
 

 
Sachverhalt: 
 
Unter der Haushaltsstelle 470.7039 – Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS – 
erfolgt die Gesamtveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Gewährung von 
Zuschüssen an Institutionen zur Förderung der Wohlfahrtshilfe. 
Im Jahr 2018 wurden Mittel in Höhe von 10.000,00 € bewilligt. 
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Für das Jahr 2019 liegen folgende Anträge vor:  
 
Alkohol- und Drogenberatung     6.500,00 € 
Schuldnerberatung Diakonisches Werk    1.000,00 € 
Verein Hilfe für Frauen in Not e.V.    4.500,00 € 
Der Paritätische für Selbsthilfekontaktstelle KIBIS  2.000,00 € 
Evangelische Familienbildungsstätte    1.000,00 € 
 
Die Anträge sind als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
- Ausgaben in Höhe von 15.000,00 € - 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Zuschussanträge 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 25.10.2018 
 SR/BeVoSr/054/2018 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

08.11.2018 Ö 

 
 
Verfasser: Jakubczak, Lutz  FB/Aktenzeichen:  
 
 

Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 
2019 
 
Zielsetzung: 
 
Aufstellung des Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorgaben 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
Der ASJS stimmt den von der Verwaltung vorgeschlagenen Haushaltsansätzen 
zu und empfiehlt der Stadtvertretung, die entsprechenden Haushaltsmittel im 
Haushaltsplan 2019 zu veranschlagen. 
 
  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Jakubczak, Lutz am 18.10.2018 
Koop, Axel am 24.10.2018 
Voß, Bürgermeister am 25.10.2018 
 

 
Sachverhalt: 
 
 
Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 sind für die einzelnen Haushaltsstellen 
die jeweiligen Bedarfe zu ermitteln und nach Beratung im Fachausschuss dem 
Fachbereich Finanzen mitzuteilen. 
 
Die den ASJS betreffenden Veranschlagungen sind den beigefügten Entwürfen zum 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zu entnehmen.  
Bei Bedarf wird in die Verwaltung mündlich ergänzend vortragen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
Siehe Vorlage  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
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Verwaltungshaushalt - II. NT-HH 2018 u. Haushalt 2019 (Entwurf) ASJS

Bezeichnung
Rechnungs-

ergebnis 2016

Rechnungs-

ergebnis 2017

Ansatz 2018 

(bisher)
2. Nachtrag (+/-)

Ansatz 2018 

(neu)
Ansatz 2019

020 1633 Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband 407.800,00 437.200,00 452.500 5.600 458.100 473.800
200 7130 Schulverbandsumlage, Schullast 1.777.575,34 1.703.359,32 1.793.300 24.000 1.817.300 1.902.300
200 7131 Schulverbandsumlage, Schulbaulast 649.509,84 751.460,71 799.700 -6.900 792.800 795.700
211 7134 Schulkostenbeiträge 42.311,12 49.402,73 48.000 32.000 80.000 80.000
230 1510 Teilnehmerbeiträge 1.765,00 1.810,60 100 100 100
230 1627 Erstattung Schulkostenbeiträge 803.523,84 852.771,47 866.500 -38.500 828.000 885.000
230 1630 Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit) 20.220,70 0,00 0 0 0

230 1650 Erstattung Verwaltungskosten 1.062,50 0,00 100 100 100
230 1674 Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung 4.861,87 5.725,68 5.800 5.800 5.500
230 1710 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) 31.731,64 29.670,05 28.000 800 28.800 27.300
230 1721 Erstattung Kreis (für ÖPP LG) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000 1.000.000 1.000.000
230 1724 Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten) 420,00 210,00 500 500 500
230 1725 Zuweisung Kreis für Projekte 6.200,00 5.938,05 100 100 100
230 1760 Spenden 0,00 0,00 100 100 100
230 5023 Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung 10.430,70 13.167,53 13.000 13.000 13.000
230 5024 Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum 440,15 428,68 500 500 500
230 5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars 5.193,38 8.112,63 5.000 5.000 5.000
230 5201 Unterhaltung EDV-Anlage 32.256,70 25.397,69 24.500 24.500 26.000
230 5301 Unterhaltung u. Miete Telefonanlage 4.969,53 3.000,08 3.700 3.700 3.700
230 5302 Miete Büromaschinen 13.637,40 14.305,68 14.400 14.400 14.400
230 5370 Kosten für ÖPP-Raten 1.432.693,20 1.432.693,20 1.432.700 1.432.700 1.432.700
230 5400 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.) 969.800,88 924.001,40 974.000 974.000 1.013.200
230 5430 Bewachungskosten Schulgebäude 8.193,60 8.540,36 9.000 9.000 9.400
230 5620 Fortbildung des Personals 0,00 0,00 500 500 500
230 5621 Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) 105,00 833,42 1.000 1.000 1.000
230 5711 Schulbücherei/Zeitschriften 1.672,08 2.234,20 1.700 1.200 2.900 3.000
230 5714 Benutzung Hallenbad 21.100,00 18.050,00 20.000 20.000 20.000
230 5724 Benutzung Ruderakademie 1.790,00 1.790,00 1.800 1.800 1.800
230 5760 Lernmittel 32.590,87 36.065,50 37.000 37.000 37.000
230 5803 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe 500,78 568,43 500 500 500
230 5820 Lehrmittel 28.719,45 29.999,77 35.000 35.000 35.000
230 5901 Schulwanderungen, Veranstaltungen 3.191,69 1.661,19 2.300 2.300 2.300
230 5912 Sonstige Betriebsausgaben 45,80 201,54 200 100 300 300
230 6014 Sachkosten Austauschschüler/innen 115,30 0,00 500 500 500
230 6024 Verpflegungskosten Mittagessen 420,00 210,00 500 500 500
230 6027 Sachkosten "Schulsozialarbeit" 8.255,18 351,32 500 500 500
230 6028 Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte) 0,00 7.952,55 100 100 100
230 6500 Geschäftsausgaben 10.655,82 9.949,07 12.000 12.000 12.000

HH-Stelle

Ö
  13

Ö
  13
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230 6503 Geschäftsausgaben EDV-Anlage 9.622,93 8.112,48 6.500 6.500 6.500
230 6520 Post- und Fernmeldegebühren 6.334,46 6.288,59 7.700 7.700 7.800
230 6542 Reisekosten Schulsozialarbeit 18,60 0,00 200 200 200
230 6550 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten 3.957,85 2.655,69 400 400 400
230 6558 Drogen-/Suchtprävention 2.940,00 2.640,00 6.000 6.000 6.000
230 6559 Prüfung Elektrogeräte 6.797,28 10.060,74 7.500 4.700 12.200 12.500
230 6610 Beiträge an Verbände, Vereine 339,94 410,03 400 100 500 500
230 6611 Vermischte Ausgaben 45,00 167,00 500 500 500
230 7134 Schulkostenbeiträge 16.368,40 31.488,34 27.000 7.400 34.400 34.400
231 1631 Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung 6.172,59 4.044,16 5.300 5.300 4.800
231 1676 Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung 1.817,97 0,00 1.900 -1.900 0 0
231 5000 Gebäudeunterhaltung 4.785,83 4.618,33 10.000 10.000 10.000
231 5430 Bewachungskosten 4.118,20 4.292,52 4.500 4.500 4.800
270 7134 Schulkostenbeiträge 379,08 6.955,46 11.000 11.000 11.000
2812 7134 Schulkostenbeiträge 67.265,79 66.888,80 77.000 77.000 80.000
290 1130 Eigenanteil Schülerbeförderung 11.856,80 11.894,59 11.900 -700 11.200 11.200
290 1720 Zuweisung Kreis 86.260,00 89.228,70 98.000 98.000 97.300
290 6390 Schülerbeförderung 142.200,00 146.100,00 147.000 147.000 146.000
290 6391 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig) 14.274,16 14.685,75 14.100 14.100 14.100
290 6392 Kostenbeteiligung (ehemals ZAB) 6.117,50 5.945,63 6.300 -600 5.700 5.900
290 6393 Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln) -5.200,00 0,00 31.200 31.200 36.400
290 6394 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV) 67.735,18 69.371,68 72.000 72.000 72.500
295 7125 Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen) 32.574,00 35.889,00 36.000 36.000 39.600
331 1117 Benutzungsentgelte Bühnenteile 100,00 250,00 100 100 100
331 5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars 0,00 0,00 500 500 500
350 1103 Hörergebühren 56.604,45 60.207,76 60.000 60.000 60.000
350 1104 Gebühren Einzelveranstaltungen 0,00 0,00 100 100 100
350 1600 Erstattung für Deutschkurse (Bund) 40.320,00 8.805,60 0 1.500 1.500 0
350 1710 Zuweisung Land 2.297,80 4.035,78 3.400 3.400 3.800
350 1715 Zuweisung für Projekte "Politische Bildung" 3.701,30 0,00 500 4.500 5.000 1.000
350 1720 Zuweisung Kreis 4.924,44 3.235,41 1.200 1.200 1.800
350 1761 Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit" 9.910,64 5.164,34 0 0 0
350 1781 Zuweisung Landesverband Sprachkurse 5.057,99 7.609,54 0 0 0
350 4161 Honorare 43.860,00 44.664,10 50.000 50.000 50.000
350 5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars 540,56 230,85 1.000 1.000 1.000
350 5620 Fortbildung des Personals 372,80 107,40 500 500 500
350 5725 Künstlersozialabgabe 324,53 288,02 400 400 400
350 5803 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe 53,00 140,17 200 200 500
350 5913 Kosten für Leistungen Bauhof 0,00 0,00 100 100 100
350 6001 Werbung 6.644,46 6.433,08 7.000 7.000 7.000
350 6013 Sachkosten "Projekte: Politische Bildung" 0,00 0,00 500 4.500 5.000 1.000
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350 6014 Sachkosten "Sprachkurse" 5.057,99 7.609,54 0 0 0
350 6015 Sachkosten für Deutschkurse (Bund) 26.777,48 5.381,28 0 1.500 1.500 0
350 6304 Einzelveranstaltungen 0,00 0,00 100 100 100
350 6500 Geschäftsausgaben 15,85 123,96 200 200 200
350 6520 Post- und Fernmeldegebühren 124,83 152,70 200 200 200
350 6521 Gebühren Internetanschluss 142,68 142,68 200 200 200
350 6541 Wegstreckenentschädigung 3.160,40 3.031,20 3.500 3.500 3.500
350 6606 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit) 9.910,64 5.164,34 0 0 0
350 6610 Beiträge an Verbände, Vereine 966,30 1.219,59 600 600 600
350 6611 Vermischte Ausgaben 95,62 0,00 100 100 100
4514 5313 Mietkosten Streetworker 7.078,59 9.121,20 9.300 9.300 9.300
4514 6023 Sachkosten "Straßensozialarbeit" 5.531,98 0,00 0 0 0
4514 6721 Erstattung an den Kreis 23.500,00 32.862,95 32.900 1.900 34.800 34.700
4515 1107 Benutzungsentgelte 0,00 0,00 100 100 100
4515 1600 Zuweisung des Bundes 0,00 2.572,10 0 0 0
4515 1780 Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass) 304,95 0,00 0 0 0
4515 4001 Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)  1.595,00 1.943,00 2.100 2.100 2.100
4515 4161 Honorare 1.174,77 600,00 1.700 1.700 1.200
4515 5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars 5.989,45 5.232,99 5.500 5.500 5.500
4515 5223 Unterhaltung Spielmobil 384,55 422,54 800 800 800
4515 5313 Mietkosten (Lagerräume) 600,00 600,00 700 700 700
4515 5433 Entsorgungskosten 0,00 8,00 100 100 100
4515 5500 Haltung von Fahrzeugen 219,45 51,00 900 900 1.200
4515 5620 Fortbildung des Personals 180,00 464,10 1.800 1.800 1.300
4515 5718 Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur 404,25 264,62 400 400 500
4515 5913 Kosten für Leistungen Bauhof 73,68 0,00 500 500 500
4515 6008 Veranstaltungen Stadtjugendpflege 3.162,78 3.020,92 3.000 3.000 3.000
4515 6018 Veranstaltung "Aktion Ferienpass" 2.574,24 2.238,19 2.500 2.500 2.500
4515 6500 Geschäftsausgaben Jugendbeirat 980,17 2.688,46 1.000 1.000 800
4515 6521 Gebühren Internetanschluß 286,77 916,70 1.000 1.000 1.000
4515 6610 Beiträge an Verbände, Vereine 80,00 98,00 100 100 100
4601 5000 Gebäudeunterhaltung 5.857,85 0,00 2.000 2.000 2.000
4601 5022 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage 2.335,36 1.656,67 2.000 2.000 2.000
4601 7174 Zuschuss "Projekt Gleis 21" 77.200,18 121.750,00 123.400 123.400 123.400
4602 1108 Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim 5.900,00 5.899,50 5.900 5.900 5.900
4602 5000 Gebäudeunterhaltung 52.531,18 27.139,01 31.500 31.500 20.000
4602 6800 kalkulatorische Abschreibung 6.400,00 7.201,51 7.300 7.300 7.300
4640 1108 Benutzungsentgelte 153.570,35 164.877,04 199.200 -19.000 180.200 205.900
4640 1115 Entgelt für integrative Sonderbetreuung 42.776,43 41.494,53 43.700 1.400 45.100 45.100
4640 1121 Verpflegungsbeiträge Mittagessen 0,00 0,00 41.700 41.700 44.300
4640 1502 Erstattung Versicherungsschäden 2.060,80 1.009,07 0 0 0
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4640 1701 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 443,80 1.137,60 2.000 2.000 2.500
4640 1710 Zuweisung Land (U3-Förderung) 80.364,20 70.244,40 68.000 43.700 111.700 111.700
4640 1711 Zuweisung Land  (spezielle, präventive Sprachförderung) 6.111,77 6.131,03 0 5.500 5.500 0
4640 1720 Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung) 118.408,63 113.546,33 95.000 49.100 144.100 144.100
4640 1721 Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung) 77.025,90 78.023,64 56.000 22.100 78.100 54.500
4640 1722 Kostenanteil anderer Wohngemeinden 11.407,50 5.124,28 14.500 2.900 17.400 15.300
4640 1724 Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung 1.809,10 1.940,39 700 200 900 700
4640 1760 Spenden 361,13 0,00 0 0 0
4640 5000 Gebäudeunterhaltung 7.289,07 7.681,53 11.000 11.000 15.000
4640 5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars 2.199,61 2.703,81 2.000 2.000 2.000
4640 5716 Arbeitsmaterial 2.198,23 2.188,92 2.200 2.200 2.200
4640 6011 Veranstaltungen Kindergarten 696,91 899,84 900 900 900
4640 6023 Kosten für spez./präv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten) 4.970,00 5.107,47 0 5.500 5.500 0
4640 6024 Verpflegungskosten Mittagessen 441,00 965,60 43.700 43.700 46.800
4640 6510 Bücher und Zeitschriften 499,36 498,04 500 500 500
4640 6524 Rundfunkbeiträge 210,00 69,96 100 100 100
4640 6605 Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen 361,13 0,00 0 0 0
4640 6610 Beiträge an Verbände, Vereine 52,22 53,93 100 100 100
4640 6771 pädagogische Fachberatung 2.467,58 2.467,58 1.900 1.900 1.900
4640 6800 kalkulatorische Abschreibung 15.300,00 16.259,54 16.300 16.300 16.300
4640 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 24.700,00 13.964,99 14.400 -1.200 13.200 13.200
4640 7126 Rückzahlung von Kreiszuweisungen 0,00 9.222,54 100 100 4.900
4641 5000 Gebäudeunterhaltung 3.426,43 5.746,97 22.500 22.500 5.000
4641 6800 kalkulatorische Abschreibung 17.900,00 1.841,53 1.900 1.900 1.900
4641 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 57.600,00 374,21 500 -100 400 400
4641 7175 Zuschuss zu den Betriebskosten 298.600,00 239.654,08 433.500 -33.600 399.900 390.900
4642 1400 Mieten, Pachten 44.368,63 44.368,63 44.300 44.300 44.300
4642 5000 Gebäudeunterhaltung 5.265,43 5.000,00 20.000 20.000 10.000
4642 6800 Kalkulatorische Abschreibung 29.700,00 65.497,00 65.500 65.500 65.500
4642 7175 Zuschuss zu den Betriebskosten 247.900,00 191.646,40 278.300 -12.700 265.600 286.600
4643 7040 Zuschuss zu den Betriebskosten 138.200,00 102.459,45 172.700 -36.800 135.900 149.700
4644 7080 Zuschuss zu den Betriebskosten 140.992,48 149.700,56 184.200 -22.600 161.600 184.200
4644 7081 Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus) 0,00 19.219,20 135.800 -22.800 113.000 173.000
4645 1722 Kostenanteil anderer Wohngemeinden 35.457,50 38.176,76 35.800 35.800 51.500
4645 7017 Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt) 241.400,00 253.159,28 320.400 -19.900 300.500 332.600
4645 7121 Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger 63.836,63 96.271,98 134.900 2.700 137.600 125.900
4646 7175 Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege 63.201,00 68.870,48 71.500 -18.200 53.300 62.100
470 7039 Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS 8.500,00 10.000,00 10.000 10.000 15.000
550 5913 Kosten für Leistungen Bauhof 7.504,36 7.688,85 7.900 100 8.000 8.000
550 6015 Sportlerehrung 588,18 313,44 1.000 -600 400 2.000
550 7019 Beihilfen für Ehrenpreise 186,91 262,42 300 300 300



5/5

Bezeichnung
Rechnungs-

ergebnis 2016

Rechnungs-

ergebnis 2017

Ansatz 2018 

(bisher)
2. Nachtrag (+/-)

Ansatz 2018 

(neu)
Ansatz 2019

HH-Stelle

550 7021 Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.) 0,00 0,00 0 0 3.500
550 7022 Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter 0,00 0,00 0 0 600
551 7025 Zuschuss an Deutschen Ruderverband 27.899,90 27.900,00 27.900 27.900 27.900
560 1631 Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz) 40.172,89 39.944,35 51.100 51.100 37.900
560 1676 Kostenanteil Sportvereine 9.732,03 0,00 10.600 -10.600 0 0
890 7161 Zuwendung an Stiftungsberechtigte 83,14 0,00 0 0 100



Vermögenshaushalt 2018 - 2022 (Entwurf) ASJS

Bezeichnung Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Änderungen (+/-)

UA 230 Lauenburgische Gelehrtenschule
230 9350 Erwerb von beweglichen Sachen 25.000 45.000 25.000 25.000 25.000 25.000
230 3610 Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport) 4.900 5.000 2018 +5.000 €
230 3675 Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport) 1.700
230 9352 Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport) 5.000 5.100 2018: +5.100 €
230 10 3675 Auflösung von Einbehaltungen 65.400
230 10 9400 Erneuerung Sporthallenboden 75.000

Einnahmen 72.000 5.000 0 0 0 0

Ausgaben 105.000 50.100 25.000 25.000 25.000 25.000

Saldo -33.000 -45.100 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

UA 331 Theater, Konzerte, Musikpflege
331 neu 9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente) 18.000 Neuveranschlagung

Einnahmen 0 0 0 0 0 0

Ausgaben 0 0 18.000 0 0 0

Saldo 0 0 -18.000 0 0 0

UA 4602 Jugend- und Sportheim Riemannstraße
4602 8 9400 Sanierung der WC-Anlagen 36.000 15.000
4602 11 9400 Erneuerung WC-Außentüren 18.900 2018 +1,9 T€
4602 neu 9400 Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume 0 150.000 0 2019 +75 T€ 2020 -75T€
4602 neu 9400 Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente 0 118.000

Einnahmen 0 0 0 0 0 0

Ausgaben 36.000 33.900 268.000 0 0 0

Saldo -36.000 -33.900 -268.000 0 0 0

UA 4640 Kindergarten Domhof
4640 9350 Erwerb von beweglichen Sachen 5.500 2.000 2.000 2019 +2T€
4640 8 9400 Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren Eingangstüren) 0 33.000 2019 +3T€
4640 9 9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe) 4.000

4640 9 9400 Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe) 55.000

4640 9 3620 Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe) 2.900

Einnahmen 2.900 0 0 0 0 0

Ausgaben 64.500 2.000 35.000 0 0 0

Saldo -61.600 -2.000 -35.000 0 0 0

UA 4641 AWO-KiTa "Die Wilde 13"

4641 4 9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau) 19.700
4641 4 9400 Anbau Krippengruppe 443.000
4641 4 3610 Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel) 100.000
4641 5 9400 Erneuerung Fußbodenbeläge 22.500 22.500
4641 6 9400 Erneuerung Einbauküche 20.000 2019 + 20T€

Einnahmen 0 0 100.000 0 0 0

Ausgaben 485.200 22.500 20.000 0 0 0

Saldo -485.200 -22.500 80.000 0 0 0

UA 4644 Montessori Kinderhaus
4644 1 9400 Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus') 130.000

4644 2 9400 Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Erweiterung Regelgruppe) 70.000
Einnahmen 0 0 0 0 0 0

Ausgaben 130.000 70.000 0 0 0 0

Saldo -130.000 -70.000 0 0 0 0

HH-Stelle
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